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J U G E N D S C H U T Z
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LAG THÜRINGEN

Sprechen über 
mediatisierte 
sexualisierte Gewalt 

ZWISCHENBERICHT

„Frühintervention bei 
Cannabis-Konsum ist 
massiv eingebrochen“

MdB SUSANNE HIERL

Mehr Prävention und 
Strafverfolgung bei 
sexuellem Missbrauch

	
	 Sparmaßnahmen	 Social-Media	 Bier und Wein trinken ab 16
	 Bei der Jugendhilfe	 Altersgrenzen durchsetzen?	 Begleitetes Trinken abschaffen

	
	Zuckerhaltige Getränke besteuern	 Altersfreigabe bei Filmen 
	 Gesundheitsförderung?!	 Kino hat Hausrecht

Alle gesellschaftlichen Probleme mit 
mehr Jugendschutz lösbar?



Die Möglichkeit, Kindern, Jugendlichen 
und Eltern wichtige Informationen und 
Themen zu vermitteln.

Jetzt bestellen 

2 | SCHULFERIENKALENDER

Kontakt:
DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Str. 101, 45219 Essen
T 02054 | 5119, info@drei-w-verlag.de

Kalender 
direkt bestellen:  

www.drei-w-verlag.de

K10185: Handzeichen

You 
Can 
Do 
This!

You You 
Can Can 
Do Do 
This!This!

Jugendamt Musterstadt 

Musterstraße 123 | 45678 Musterstadt

0234 5678-9 | Ansprechpartner@ja-musterstadt.de

Wenn du dich in einer sexuell übergriffigen Situation 

an öffentlichen Orten befindest, mache dieses Hand-

zeichen. Wenn es jemand sieht, der es kennt, wird dir 

umgehend geholfen. 

K10185_Handzeichen.indd   2

K10185_Handzeichen.indd   2

23.05.25   16:30
23.05.25   16:30

Individuelle 
Werbeseite:
Anstelle einer Standardseite können Sie auch 
Ihre eigene Werbeseite mit aktuellen Informa-
tionen verwirklichen. Unser grafisches Team 
berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein eigenes 
Konzept mit einem Kostenvoranschlag.

Wählbare Formate:
■	 2seitig im Spielkartenformat (67 x 104 mm)
■	 2seitig im Scheckkartenformat (54 x 86 mm)
■	 4seitig im Spielkartenformat
	 (104 x 134 mm) mittig genutet 
■ 	4seitig im Scheckkartenformat 		
	 (86 x 104 mm) mittig genutet    

Preise:
105,- Euro für je 1.000 Stück  
mit einer Standard-Werbeseite  
im 2seitigen Spiel- o. Scheckkartenformat.

Ihr individueller Eindruck ist in  
diesem Festpreis enthalten.
Mengenrabatte ab 5.000 Stück
(Bitte Angebot anfordern.)
Die Versandkosten betragen 8,90 €.
Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt.

Ferientage (Bewegliche Ferientage sind nicht berücksichtigt.)           (o. Gew.)
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 K10001: JuSchG-Tabelle

 K10233: Vapes

unter
18

Jahre

unter
16

Jahre

Kinder
unter

14
Jahre

Jugendlicheerlaubt nicht
erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für 
verheiratete Jugendliche)

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-
stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 

bis
24 Uhr

§ 4 

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

  Aufenthalt in Gaststätten
  Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder  
  vergleichbaren Vergnügungsbetrieben
  Anwesenheit bei öffentlichen Tanz-   
  veranstaltungen, u. a. Disco
  (Ausnahmegenehmigung durch zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen  
  von anerkannten Trägern der Jugendhilfe    
  Bei künstl. Betätigung o. zur Brauchtumspflege
  Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen  
  Teiln. an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten 
  Anwesenheit bei jugendgefährdenden   
  Veranstaltungen und in Betrieben
   (Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen   
  sowie andere Auflagen anordnen.) 

  Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten
  (Die zuständige Behörde kann Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen.) 

  Abgabe / Verzehr von Bier, Wein, Schaumwein,  
  Mischungen mit Bier, Wein o. ä.
  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in Begleitung einer   
  personensorgeberechtigten Person [Eltern]) 

  Abgabe / Verzehr von anderen alkoholischen  
  Getränken oder Lebensmitteln z. B. Spirituosen

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  
  E-Zigaretten /E-Shishas (auch nikotinfrei) 
  Kinobesuche    
  Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  (Kinder unter 6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.  
  Die Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!  
  Ausnahme: „Filme ab 12 Jahren“: Anwesenheit ab 6 Jahren in Be- 
  gleitung einer erziehungsbeauftragten Person gestattet.)

  Weitergabe von Filmen o. Spielprogrammen    
  nur entsprechend der Freigabekennzeichen:  
  „ohne Altersbeschr. / ab 6 / 12 / 16 Jahren”
  Spielen an elektron. Bildschirmspielgeräten   
  ohne Gewinnmögl. nur nach den Freigabekenn-  
  zeichen: „ohne Altersbeschr./ ab 6 / 12 / 16 Jahren”
       = Beschränkungen
Zeitliche  Begrenzungen 

Jugendamt Musterstadt • Jugendschutz
Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt

T 0202 123456 • www.ja-musterstadt.de

Standardwerbeseite: 
Sie haben verschiedene Standardwerbe- 
seiten zur Auswahl:
■	 JuSchG-Tabelle
■	 Handzeichen
■	 Lachgas verboten
■	 Vapes
■	 über 230 weitere Varianten 
	 zu verschiedenen Themen finden Sie auf 
	 ➞ www.drei-w-verlag.de

Rückseite: 
Verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:
■	Kalendarium mit Ihrem Bundesland 		
	 als Jahreskalender 
■	Kalendarium mit Ihrem Bundesland  
	 als Schuljahreskalender
■	Eine weitere Standardwerbeseiten 		
	 (siehe unten)
■	Eine individuelle Seite nach Ihren 
	 Wünschen

 K10234: Lachgas verboten

Der Verkauf und die Weitergabe von Lachgas 

an Personen unter 18 Jahren sind verboten.

Minderjährige dürfen kein Lachgas mehr 

besitzen.

Der Verkauf von Lachgas über Verkaufs- 

automaten ist untersagt.

Der Versandhandel mit Lachgas an private 

Endverbraucher*innen ist nicht mehr erlaubt.

Erwachsene dürfen weiterhin kleine Mengen 

erwerben, typischerweise bis zu zehn  

Kartuschen (mit je ca. 8,4 Gramm), was dem 

üblichen Bedarf für Sahnespender entspricht.

Ausnahmen: Die medizinische und industrielle 

Nutzung von Lachgas bleibt weiterhin erlaubt.

LACHGAS –WAS IST VERBOTEN?

Das neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) ist seit dem 12. April 2026 in Kraft getreten.

JUGENDAMT MUSTERSTADT

Musterplatz 99 | 12345 Musterstadt

T.: 0123/456789 | info@musterstadt.de

www.jugendamt.musterstadt.de
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„Vape“ – was ist das?

„Vapes“ – auch E-Shishas oder  

E-Zigaretten genannt – sind elektronische 

Verdampfer. Es gibt viele Sorten von 

Einweg-Produkten. Sie haben ein buntes 

Design und enthalten Aromastoffe in 

unterschiedlicher Geschmacksvielfalt. 

 Ich bin unter 18 Jahre. Darf ich eine Vape kaufen?

Nein, denn zum Schutz der Gesundheit ist das 

Rauchen von elektronischen Produkten für Minder-

jährige gesetzlich verboten. Egal ob Nikotin oder 

Tabak enthalten sind oder nicht.

Mein Freund ist volljährig und möchte 

mir eine Vape schenken. Darf er das?

Nein, das ist nach dem Gesetz verboten und kann 

für ihn teuer werden.

Dürfen auf dem Schulhof Vapes geraucht werden?  

Sie riechen ja schließlich nicht nach Rauch.

Nein. Das Rauchverbot auf dem Schulgelände gilt 

auch für elektronische Produkte. 

Sind E-Zigaretten gesünder als normale Zigaretten?

Mit E-Zigaretten – egal ob nikotinhaltig oder 

nikotinfrei – inhaliert man andere Schadstoffe, die 

zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen begüns-

tigen können. Die Langzeitfolgen sind noch wenig 

erforscht. Rauchen ist nie gesund und verursacht 

nachweislich Schäden im Körper. 

Dürfen Vapes im Restmüll entsorgt werden?

Leere E-Zigaretten gehören nicht in den Müll. Sie 

können in den Verkaufsstellen, bei Wertstoffhöfen, 

Elektromärkten oder in großen Supermärkten 

kostenlos abgegeben werden.Amt für Jugend und Familie 

Jugendschutz

Zeppelinstr. 15  •  97074 Würzburg

Tel.: 0931/ 80035842

E-Mail: Jugendschutz@lra-wue.bayern.de

Extra 
starkes Papier350 g/m 2
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Jugendschutz Forum 2|2026

Aktuelle Nachrichten rund um den  
Kinder- und Jugendschutz: 
www.jugendschutz-info.de

Folgen Sie uns auch auf:

   dreiwverlag     Drei-W-Verlag    Newsletter

WEGEN AFD:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

neulich fragte mich mein Sohn: „Mama, war-
um sind manche Online-Spiele eigentlich gefähr-
lich?" Ich habe kurz innegehalten und merkte in 
diesem Moment etwas Wichtiges: Mein Kind ist 
sicherer, wenn ich es über die Gefahren aufkläre 
– als wenn ich ihm einfach alles verbiete. Und ge-
nau das beschäftigt mich beim Lesen dieser Aus-
gabe des Jugendschutz Forums.

Denn die aktuelle Debatte um Jugendschutz wirkt manchmal wie ein Reflex: 
Social-Media-Verbot! Höhere Steuern auf Softdrinks! Begleitetes Trinken ab-
schaffen! Kino stuft Filme höher ein! Jedes Problem bekommt schnell ein Ver-
botsschild. Aber ist das wirklich Schutz? Oder schieben wir damit nur die 
echten Fragen beiseite?

In den Debatten ab Seite 4 wird deutlich: Jugendschutz wird für vieles her-
halten – für Sparmaßnahmen in der Jugendhilfe, für Gesundheitsförderung, 
für Finanzpolitik. Das ist legitim. Aber es verdeckt auch etwas: dass echter 
Schutz nicht mit Verboten anfängt. Er fängt damit an, dass wir hinschauen, 
zuhören und mit jungen Menschen ins Gespräch gehen.

Das Modellprojekt „safe talk – real talk" aus Thüringen (S. 10–11) zeigt genau 
das. Nicht Dramatisierung, nicht erhobener Zeigefinger. Sondern: Räume, in 
denen Jugendliche ernst genommen werden. 

Auch das Interview mit MdB Susanne Hierl (S. 14–15) macht deutlich, wor-
auf es ankommt: nicht nur härtere Strafen, sondern Sensibilisierung in der 
Gesellschaft. Dass Eltern, Lehrkräfte, Vereine verstehen, worauf sie achten 
müssen. Dass Kinder wissen, dass sie „Nein" sagen dürfen.

Zwei Jahre Cannabis-Konsum-Gesetz (S. 16): Durch die Entkriminalisierung 
können Jugendämter junge Menschen weniger oft zur Teilnahme an Früh-
interventionsprogrammen verpflichten. 

Ich wünsche Ihnen hilfreiche Impulse beim Lesen

Sarah Stiegler
Geschäftsführerin der
Drei-W-Verlag GmbH

Streit in der Kinderkommission
Regelmäßig wechseln sich die ordentlichen Mitglieder in der Kinderkommission des Bun-
destages im Vorsitz ab. Weil die AfD seit dem 11. Mai für die nächsten sechs Monate den 
Vorsitz der Kinderkommission übernommen hat, gibt es Streit. Das von der AfD vorgeleg-
te Arbeitsprogramm wurde von den anderen Fraktionen abgelehnt. Nach Medienberich-
ten werfen Abgeordnete von CDU, SPD und Grünen der AfD vor, sich als „Opfer zu inszenie-
ren“ und das Gremium für „diskriminierende und provozierende Propaganda“ zu nutzen, 
so die Rheinische Post. Der AfD gehe es nicht um die Interessenvertretung von Kindern und 
Jugendlichen. Sie habe sich in der Vergangenheit „nur begrenzt“ an der Sacharbeit betei-
ligt. Bei sechs von insgesamt 16 Sitzungen in dieser Legislaturperiode war sie nicht anwe-
send, bei weiteren nur zeitweise.

NEUES KINDERBUCH

Unser Haus, der Baum
Eine Geschichte über das Suchen 
und finden
Jojo ist der Wald nicht genug! Das Eich-
hörnchen Junge langweilt sich und 
wünscht sich ein aufregenderes Zuhause 
als den Baum, in dem es wohnt. Etwa so, 
wie Jojo es aus den vielen Abenteuerge-
schichten kennt. Jojo begibt sich auf die 
Suche und bittet alle Freunde und Bewoh-
ner des Baumes um Hilfe. Dabei lernt das 
Eichhörnchen eine ganze Menge über den 
so unterschätzten Baum und findet am 
Ende mehr als erwartet.

Das Kinderbuch thematisiert den Wald-
schutz und die Bedeutung des Baumes 
als Lebensraum und tragenden Teil unse-
rer Welt. Ein Teilerlös aus dem Buchver-
kauf wird an Organisationen gespendet, 
die zum Schutz unserer Wälder und der 
Aufforstung wichtiger Flächen beitragen.

Mit Liebe zum Detail verfasst und illus-
triert, für echte Momente zwischen dir und 
deinem Kind. Inkl. Poster im A3 Format!

100% Recyclingpapier, mit BIO-Farben 
auf Pflanzenölbasis, klimaneutral und mit 
erneuerbaren Energien produziert.

Konzept, Text u. Illustration: Magdalena Alfering 
Umfang: 44 S. + DIN-A3 Plakat | Preis: 12 €

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de
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„Vape“ – was ist das?

„Vapes“ – auch E-Shishas oder  

E-Zigaretten genannt – sind elektronische 

Verdampfer. Es gibt viele Sorten von 

Einweg-Produkten. Sie haben ein buntes 

Design und enthalten Aromastoffe in 

unterschiedlicher Geschmacksvielfalt. 

 Ich bin unter 18 Jahre. Darf ich eine Vape kaufen?

Nein, denn zum Schutz der Gesundheit ist das 

Rauchen von elektronischen Produkten für Minder-

jährige gesetzlich verboten. Egal ob Nikotin oder 

Tabak enthalten sind oder nicht.

Mein Freund ist volljährig und möchte 

mir eine Vape schenken. Darf er das?

Nein, das ist nach dem Gesetz verboten und kann 

für ihn teuer werden.

Dürfen auf dem Schulhof Vapes geraucht werden?  

Sie riechen ja schließlich nicht nach Rauch.

Nein. Das Rauchverbot auf dem Schulgelände gilt 

auch für elektronische Produkte. 

Sind E-Zigaretten gesünder als normale Zigaretten?

Mit E-Zigaretten – egal ob nikotinhaltig oder 

nikotinfrei – inhaliert man andere Schadstoffe, die 

zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen begüns-

tigen können. Die Langzeitfolgen sind noch wenig 

erforscht. Rauchen ist nie gesund und verursacht 

nachweislich Schäden im Körper. 

Dürfen Vapes im Restmüll entsorgt werden?

Leere E-Zigaretten gehören nicht in den Müll. Sie 

können in den Verkaufsstellen, bei Wertstoffhöfen, 

Elektromärkten oder in großen Supermärkten 

kostenlos abgegeben werden.Amt für Jugend und Familie 

Jugendschutz

Zeppelinstr. 15  •  97074 Würzburg

Tel.: 0931/ 80035842

E-Mail: Jugendschutz@lra-wue.bayern.de



Zwischen Omnipräsenz und „Zuckerabgabe“
Glaubt man der öffentlichen Debatte, können viele Probleme mit mehr Kinder- und 
Jugendschutz gelöst werden. Doch oft muss Jugendschutz herhalten für die Lösung ihm 
fremder gesellschaftlicher und ökonomischer Probleme

Wirft man einen Blick in die Medien, stellt man fest: das Thema Kinder- und Jugendschutz steht hoch im Kurs.  
Besondere Beachtung in der Debatte bekommt die Frage einer Altersgrenze für Jugendliche bei Social Media.  
Daneben geht es immer wieder um den Konsum alkoholischer Getränke (Stichwort „Begleitetes Trinken“) und neu-

erdings um jene Themen, die ursprünglich ausschließlich unter ökonomischer, dann aber unter Jugend- und Gesundheits-
schutz in die (politische) Debatte gelangten, zum Beispiel die Frage einer höheren Steuer auf Spirituosen und zuckerhaltige 
Getränke (aus „Jugendschutzgründen“).

Schnell noch ein Verbot des „begleiteten 
Trinkens“ unterbringen
Blättert man durch den Referentenentwurf, stößt man auf 
Seite 42 auf den Artikel 7, der eine Änderung des § 9 des Ju-
gendschutzgesetzes (JuSchG) vorsieht. Nach gültiger Rechts-
lage darf Jugendlichen unter 16 Jahren der Konsum von Bier, 
Wein etc. nicht gestattet werden. Eine Ausnahmeregel er-
laubt allerdings, diese Getränke schon mit 14 oder 15 Jahren 
in Gaststätten und Geschäften zu kaufen und zu verzehren, 
wenn eine sorgeberechtigte Person (Elternteil) den Jugend-
lichen begleitet (§ 9 Abs. 2 JuSchG) – auch als „Begleitetes 
Trinken“ in den Sprachschatz von Politik und Öffentlichkeit 
eingegangen. Der Artikel 7 des 1. KJHSRG sieht vor, dass die 
Ausnahmeregelung in § 9 gestrichen wird.

Was hat eine Strukturreform in der Jugendhilfe mit 
dem rechtlichen Jugendschutz zu tun? Die Aufnahme von 
(marginalen) Änderungen eines anderen, unabhängig vom 
größeren Gesetzgebungsverfahren, wie dem Strukturre-
formgesetz Kinder- und Jugendhilfe, ist aber nichts Unge-
wöhnliches. Der Gesetzgeber bringt die marginale Ände-
rung (hier die zum JuSchG gehörende) dort unter, entweder, 
weil a) sie in einem direkten Zusammenhang mit dem 
Hauptgesetz in Verbindung stehe, was hier nicht der Fall ist, 
b) er ein zusätzliches Gesetzgebungsverfahren ausschlie-
ßen will oder c) die Änderung „versteckt“ unterbringt, da 
wegen des Hauptthemas „Jugendhilfestrukturreform“ eine 
umfangreiche Diskussion über das „Nebengesetz“ verhin-
dern werden soll. 

So eindeutig die Forderungen von Suchtbeauftragten, 
Bundesrat und einzelnen Gesundheitseiferern nach dem 
Verbot des „begleiteten Trinkens“ sind, so wenig wird das 
als Problem in der Gesellschaft gesehen. Es hat nichts mit 
dem Thema Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen zu tun. Das 
Problem („begleitetes Trinken“) kommt nicht vor – trotz Er-
laubnis durch das Jugendschutzgesetz (siehe JugendschutzFo-
rum 3/25, S. 17). Die Gesetzesänderung ist eine populistische 
Forderung, die keinem weh tut.
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Strukturreformen als Sparmaßnahmen
In der Tageszeitung Die Welt konnte man die Schlagzeile le-
sen, „Familienministerin Prien will Milliarden in der Ju-
gendhilfe sparen“ (Ausgabe 31. März). Im ersten Moment 
stutzt man ob dieser Aussage und fragt sich, wer soll wann 
was und wie sparen? Die Kosten der Jugendhilfe fallen über-
wiegend bei den Ländern und vor allem bei den Kommunen 
an. Dort macht man sich schon seit Jahren Sorge, dass diese 
ausufern und kaum noch zu stemmen sind. „Bei der Kinder- 
und Jugendhilfe läuft etwas völlig aus dem Ruder“, konsta-
tiert Olaf Gericke, Präsident des Landkreistages NRW, kürz-
lich im Interview mit der Rheinischen Post die Situation um 
die Sozialausgaben, zu denen die der Jugendhilfe gehören.

Um gegenzusteuern, sieht der Referentenentwurf eines 
„Ersten Gesetzes zur Strukturreform der Kinder- und Ju-
gendhilfe“ (KJHSRG) Einsparungen bis zu 2,7 Milliarden 
Euro bei den öffentlichen Jugendhilfeträgern pro Jahr vor; 
wobei dieses Niveau allerdings erst 2036 erreicht werden 
soll. Auf das Vorhaben kann an dieser Stelle nicht ausführ-
lich eingegangen werden. Nur kurz gesagt, mit dem Gesetz 
soll das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-

hilfe (SGB VIII) so reformiert werden, dass „die Kin-
der- und Jugendhilfe auch in Zukunft wirkungsvoll 
ihren Auftrag erfüllen kann“ (Referentenentwurf). 
Um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können, muss 
„eine Entlastung ihrer Strukturen zeitnah erfolgen“. 
Was mit Entlastung gemeint ist, sieht der Gesetzes-
entwurf detailliert vor: Vor allem sollen Leistungen 
gebündelt und der Zuständigkeits-Wirrwarr zwi-
schen den Behörden beendet werden. Im Kern geht 
es um die Neuordnung eines „besonders sensiblen 
Bereichs des Sozialstaates: die Unterstützung für 
Kinder und Jugendliche mit körperlicher, geistiger 
und seelischer Behinderung“. Zum Beispiel soll die 

1:1-Betreuung künftig die Ausnahme sein. Fachkräfte sol-
len direkt in Schulen und Kitas mehrere Kinder betreuen. 
Auch soll die Frage der Abgrenzung, welcher Bedarf vorliegt 
– nach dem SGB VIII bei seelischer Behinderung – oder eine 
körperliche und geistige Behinderung – nach dem SGB IX – 
Eingliederungshilfe, besser geklärt werden.

Was hat eine 
Strukturreform 

in der Jugendhilfe  
mit dem rechtlichen 

Jugendschutz zu 
tun?



Höhere Steuern auf Spirituosen und 
zuckerhaltige Getränke
Wer meint, jetzt soll es mal gut sein mit Jugendschutz, über-
sieht, dass nun auch andere Stellen, wie die Gesundheits-
kommission, sich des Themas bemächtigen. Diese hat An-
fang April vorgeschlagen, eine deutlich höhere Besteuerung 
von Alkohol sowie eine neue, nach Zuckergehalt gestaffelte 
Abgabe auf Softdrinks vorzunehmen; in den Medien auch als 
„Zuckerabgabe“ (sic!) tituliert (u.a. in der taz.de, im Münchener 
merkur.de; bild.de kommentierte dies mit „Cola-Saufen für die 
AOK“). Und zwar tat sie das in ihrem Bericht zur Reform der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Damit soll einerseits die 
Griffnähe zu den Produkten mit einem höheren Preis vergrö-
ßert werden und zum anderen mehr Einnahmen/Steuern in 
die öffentlichen Kassen fließen, die (angeblich) der Prävention 
zur Verfügung gestellt werden. Tatsächlich wird die Höhe des 
Kaufpreises für solche, auch für den Jugendschutz relevanten 
Konsumgüter, immer wieder diskutiert. Meist mit der Hoff-
nung, das Problem des Alkoholmissbrauchs und zukünftig 
auch den Konsum von Softdrinks zu reduzieren. 

Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist die Ende der 1990er 
Jahre eingeführte Steuer auf Alkoholpops. In der Tat ist der 
Markt für spirituosenhaltige Mischgetränke (Alkoholpops), 
danach eingebrochen – um mehr als 80 Prozent. Dafür leg-
ten laut Vertretern von Getränkefirmen die Weinmixgeträn-
ke um 250 Prozent zu, Biermixgetränke um 19 Prozent. Die 
Folge: zunächst Zunahme der Steuereinnahmen – nach Ein-
bruch des Marktes die Schrumpfung der finanziellen Grund-
lage der Prävention.

Hierzu muss man aber festhalten, dass keiner so genau 
weiß, was mit den anfänglichen Mehreinnahmen gemacht 
worden ist. Das Ganze ist wohl eher ein Nullsummenspiel. 
Verschiebt eine Sondersteuer das Problem nur? In Österreich 
ist zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls eine besondere Steuer 
auf Alkoholpops erhoben worden. Im Gegensatz zu Deutsch-
land hat sich der Konsum dort nicht reduziert. Das lag daran, 
dass im südlichen Nachbarland eher die sich – ewig jung füh-
lenden – 30- bis 40-jährigen Konsumenten von diesen Misch-
getränken waren. Wie umgekehrt, viele jugendliche Konsu-
menten bei uns – schon lange bevor die Sondersteuer erhoben 
wurde – von diesen Getränken Abstand genommen hatten. 
Die Sondersteuer war ein zusätzliches Mittel. 

Merke: Alleine höhere Steuersätze haben bei jugend-
schutzrelevanten Konsumgütern bisher noch nie zu einer 
merklichen Reduzierung des Problems „Trinken bei Jugend-
lichen“ geführt. Es muss schon ein Bündel von informatori-
schen, erzieherischen und fiskalischen Maßnahmen zusam-
menkommen, um das Ziel zu erreichen. Mehreinnahmen des 
Staates gingen bisher ohne Umwege in die öffentlichen Haus-
halte, um damit in erster Linie Defizite auszugleichen. Nicht 
anders wird es auch bei einer Sondersteuer für zuckerhaltige 
Lebensmittel und Getränke sein. Jugend- und Gesundheits-
schutz werden als Gründe vorgeschoben.

Kino stuft Altersfreigabe höher ein
Schließlich noch ein Beispiel, wo die Eigeninitiative zu noch 
mehr Jugendschutz führt, als es die dafür zuständige (öffent-
liche) Stelle für angebracht hält. Es ist nämlich nicht das erste 
Mal, dass der Betreiber des Lumen-Kinos in der Stadt Düren (ca. 
97.000 Einwohner, zwischen Köln und Aachen) einen von der 
Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK – nach 
dem Jugendschutzgesetz im Auftrag der Länder tätig) einge-
stuften Film mit einer höheren Altersstufe versieht: Für den 
Horrorfilm Amsterdamned II – Verfluchtes Amsterdam lässt der Be-
treiber des Kinos erst einen Zugang ab 16 Jahre zu. Von der FSK 
ist der Film mit „Freigegeben ab 12 Jahre“ eingestuft worden.

Normalerweise werden in den Kinos die vergebenen 
Altersfreigaben eins zu eins übernommen. Eine Höherstu-
fung wie beim Lumen-Kino in Düren ist selten. Vom Haus-
recht machte der Filmbetreiber in der rheinischen Stadt in 
der Vergangenheit „wiederholt“ Gebrauch. Dies betraf beson-
ders Filme mit einer Freigabe von 12 Jahren, die von ihm auf 
16 hochgestuft worden sind. Begründet werden die Entschei-
dungen damit, dass die Filme „definitiv keine angemessene 
Unterhaltung für Kinder“ waren/sind. Besonders problema-
tisch sei bei der Altersfreigabe „ab 12 Jahre“ auch die soge-
nannte „Parental-Guidance-Regelung (PG)“, wonach schon ab 
Sechsjährige den betreffenden Film in Begleitung ihrer El-
tern sehen dürfen. Bei Amsterdamned II handele es sich zwar 
um „tolles Thriller-Kino“, wird der Betreiber in der Aachener 
Zeitung/Dürener Zeitung“ (28. März) zitiert. Doch der Film lie-
fere eine durchgängig bedrohliche und für Kinder verängs-
tigende Atmosphäre.                                                            Jan Lieven 
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SOCIAL-MEDIA-VERBOT

Onlinepetition erreicht 100.000 Unterschriften
JUGENDSCHUTZ

CDU und SPD fordern 
höhere Alkoholsteuern
Fachpolitiker von CDU und SPD sprechen 
sich für höhere Alkoholpreise in Deutsch-
land aus. Sie verweisen auf internationa-
le Erfahrungen und sehen in einer stärke-
ren Besteuerung ein bisher unzureichend 
genutztes Instrument der Prävention, be-
sonders mit Blick auf Jugendliche und Viel-
trinkende. Parallel dazu plant die Bundes-
regierung ein Verbot des sogenannten be-
gleiteten Trinkens für unter 16-Jährige. 
Aus gesundheitsökonomischer Perspekti-
ve sei „die derzeitige Alkoholbesteuerung in 
Deutschland nicht mehr zeitgemäß“, sagte 
der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, der 
Rheinischen Post. Die gesundheitspolitische 
Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Bor-
chardt, unterstützte in der gleichen Zeitung 
die Einführung einer speziellen Abgabe auf 
Alkohol. Sie befürwortet „die Einführung 
einer zweckgebundenen Abgabe“. Eine sol-
che dürfe aber „kein Instrument der Haus-
haltskonsolidierung sein, sondern muss ein 
gezieltes gesundheitspolitisches Steuerungs-
instrument werden“.
www.rp-online.de

Eine Onlinepetition für ein gesetzliches Soci-
al-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche 
unter 16 Jahren hat nach Angaben der Initia-
toren innerhalb weniger Tage 100.000 Unter-
schriften erreicht. Jetzt sei die Bundesregie-
rung gefragt, eine entsprechende gesetzliche 
Regelung auf den Weg zu bringen, erklärte 
der Urheber der Petition, Jan Weinhart, im 
Februar in Hannover. Die Initiatoren der Pe-

tition plädieren für ein Verbot und verweisen 
auf psychische Belastungen, die mit intensi-
ver Social-Media-Nutzung verbunden seien. 
Studien stellten einen Zusammenhang zwi-
schen intensiver Nutzung sozialer Medien 
und Depressions- und Angstsymptomen fest, 
betonte Weinhart.
Diese AFP-Meldung haben wir der Seite www.stern.
de entnommen.

SOCIAL-MEDIA-KINDERSICHER

Nun gründet auch Brüssel 
eine Kommission
Mit einer Altersgrenze wollen CDU, SPD 
und Grüne junge Menschen vor Social Me-
dia schützen. Eine Experten-Kommission 
soll bis zum Sommer Vorschläge machen. 
Doch nun startet auch EU-Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen eine Arbeits-
gruppe. Berlin beteuert, man werde sich aus-
tauschen. Das Bundesfamilienministerium 
lobt die Einsetzung einer Expertengruppe 
auf EU-Ebene zur möglichen Einführung 
eines Social-Media-Verbots für Kinder und 
Jugendliche als „wichtiges Signal“, sagte ein 
Sprecher des Ministeriums dem Redaktions-
Netzwerk Deutschland (RND). Die Gruppe 
will bis zum Sommer entscheiden, ob und 
– falls ja – wie sie ein Social-Media-Verbot 
für Jugendliche auf den Weg bringt. Wer der 
EU-Expertengruppe angehört, ist noch un-
bekannt (Stand: 12. März 2026). 
www.rnd.de

SOCIAL-MEDIA-VERBOT

Expertenkommission bremst Union und SPD
Der Co-Vorsitzende einer von der Bundesre-
gierung eingesetzten Expertenkommission 
hat zurückhaltend auf die Rufe aus Union 
und SPD nach einer Altersbeschränkung 
für Social-Media-Plattformen reagiert. Die 
Kommission untersuche nicht alleine, „wie 
man Kinder und Jugendliche, beispielswei-
se durch ein Mindestalter, schützen kann, 
sondern sie vor allem unterstützt, kompe-
tent mit sozialen Medien umzugehen“, sag-
te Olaf Köller dem Stern. Die Kommissions-

arbeit gehe „weit über die bloße ungeprüfte 
Frage der Altersbeschränkung hinaus, unter 
anderem untersucht sie, welche rechtlichen 
Möglichkeiten Deutschland bei einer Alters-
beschränkung überhaupt im Gefüge der EU 
hat“, sagte Köller. Der Sachverständige ist 
Psychologe am Leibniz-Institut für die Pä-
dagogik der Naturwissenschaften und Ma-
thematik in Kiel.
www.epd.de
www.aerzteblatt.de

SOCIAL-MEDIA-VERBOT

Drei von vier Eltern sind dafür – Mehrheit in sechs Ländern 

Die Mehrheit in sechs europäischen Ländern befürwortet ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jäh-
rige. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor, über die Die Welt 
berichtete (07. April). In der Spitze befürworten 79 Prozent der Franzosen ein Verbot, in Deutsch-
land sind es 74 Prozent. Für die Panel-Umfrage befragte YouGove online vom 6. bis 24. März über 
1000 Personen in den genannten Ländern. In Großbritannien waren es im Zeitraum vom 23. bis 24 
März 2133 Personen.                                                                                                                                     www.welt.de

In Frankreich ist ein Vorhaben für Social-Media-Verbot innerhalb der EU mit am weitesten

fortgeschritten – allerdings mit einem Mindestalter von 15 Jahren. Den Plänen von Präsident

Emmanuel Macron

(https://www.welt.de/politik/ausland/article69733eac029492de1675a155/zu-viel-

bildschirmzeit-gefaehrdet-unsere-zukunft-frankreichs-drastische-schritte-gegen-social-

media.html) stimmte am Dienstag der Senat nach der Nationalversammlung grundsätzlich

zu. Allerdings gibt es noch Fragen zur Ausgestaltung des Gesetzes und zur Vereinbarkeit mit

Europarecht.

In Deutschland haben SPD und CDU jeweils Vorschläge für ein Social-Media-Verbot

(https://www.welt.de/politik/deutschland/article69921c34faf15b261116368e/vorbild-australien-

zugang-technisch-wirksam-unterbinden-spd-fordert-social-media-verbot-fuer-kinder-unter-

14.html) ab 14 beziehungsweise 16 Jahren unterbreitet. Ablehnung äußerte hingegen CSU-

Chef Markus Söder, selbst ein intensiver Nutzer auf Instagram, wo ihm 800.000 Nutzer

folgen. AfD und Linkspartei halten ein Verbot für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit.

Aufgeschlüsselt nach politischer Präferenz ermittelte YouGov bei den Anhängern von

CDU/CSU und SPD mit jeweils 79 Prozent die höchste Zustimmung. Mit etwas Abstand

folgen die Grünen (73 Prozent). Am geringsten ist die Unterstützung mit 56 Prozent unter

den AfD-Wählern. Werte für die Linkspartei und die FDP weist YouGov aus statistischen

Gründen nicht aus.

ANZEIGE
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STUDIE

Ein Drittel der Jüngeren offen für rechtsextreme Ideologien
Der Anteil der Menschen in Deutschland, die 
rechtsextremen Ideologien gegenüber aufge-
schlossen sind, ist in den vergangenen Jah-
ren deutlich gestiegen. Besonders stark fällt 
der Zuwachs laut einer neuen Untersuchung 
bei jüngeren Altersgruppen aus. Gleichzei-
tig zeigen die Daten große Unterschiede je 
nach Bildungsniveau. Das geht aus dem ak-
tuellen „Monitor 2024/25“ hervor, den der 
Forschungsverbund MOTRA auf seiner Jah-
reskonferenz in Wiesbaden vorgestellt hat. 
Demnach stieg der Anteil derjenigen, die 
rechtsextremen Ideologien gegenüber auf-
geschlossen sind, zwischen 2021 und 2025 
von 21,8 Prozent auf 29,6 Prozent. Grundla-

ge sind repräsentative Befragungen, die der 
Forschungsverbund seit 2020 bundesweit 
durchführt. MOTRA steht für „Monitoring-
system und Transferplattform Radikalisie-
rung“. Der Forschungsverbund wird vom 
Bundesforschungsministerium, dem Bun-
desinnenministerium sowie dem Bundesbil-
dungsministerium gefördert und untersucht 
Entwicklungen politischer Radikalisierung 
in Deutschland.
Besonders stark fällt der Anstieg bei jünge-
ren Altersgruppen aus. In der Altersgruppe 
unter 40 Jahren waren 2025 nach den Daten 
der Studie 27,3 Prozent der Befragten für 
rechtsextreme Ideologien empfänglich. Zu-

KEINE LUST MEHR AUF STREAMING?

Generation Z greift wieder zum Buch
Die Generation Z, zu der aktuell Menschen 
zwischen 14 und 29 Jahren gehören, hat die 
analogen Medien wiederentdeckt. Gleich-
zeitig wenden sich Menschen aus genau die-
ser Altersgruppe zunehmend von Strea-
ming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime 
und Disney Plus ab. Die Generation Z, die im 
Internet auch als „Generation Streaming“ 
bekannt ist, erlebt eine Art „Streaming-Fa-
tigue“ - also eine Ermüdung vom Angebot der 
digitalen Videotheken. Was steckt dahinter? 
Und wieso profitieren analoge Medien da-
von? Der Kommunikationswissenschaftler 
Jens Vogelgesang von der Universität Hohen-
heim nennt vor allem den Preis und die limi-
tierte Verfügbarkeit der Inhalte als Gründe 
für die „Streaming-Fatigue“. 
Dass analoge Medien zurückkommen, er-
klärt Vogelgesang auch damit, dass Men-
schen es schätzten, ästhetische Dinge zu 
besitzen: „Ein schönes Cover auf dem Han-
dy oder Tablet ist nicht dasselbe wie zum 
Beispiel ein Vinylcover“. Gestreamte Filme 
oder  E-Books ließen sich hingegen nicht 
ins Bücherregal stellen, so dass Freunde 
und Bekannte diese beim Besuch anschau-
en können. Damit ginge auch die Möglich-
keit verloren, seine Persönlichkeit darüber 
auszudrücken. „Der französische Soziologie 
Pierre Bourdieu sprach immer von kulturel-
lem Kapital“, erklärt der Forscher. „Das, was 
man hat, wenn man belesen oder ein Cine-
ast ist.“ Profitieren die Bibliotheken im Land 
also von der „Streaming-Fatigue“ der Gene-

ration Z? Die Nutzerzahlen der öffentlichen 
Bibliotheken sprächen zumindest dafür. 
Nach den Zahlen des Baden-Württember-
gischen-Landesverbandes vom Deutschen 
Bibliotheksverband verbuchten die Biblio-

sammen mit 5,7 Prozent manifest rechts-
extrem eingestellten Personen ergibt sich 
damit, dass rund ein Drittel der jüngeren 
Generation zumindest offen für autoritäres 
rechtsextremes Gedankengut ist. Trotz die-
ser Entwicklungen zeigt die Untersuchung 
zugleich, dass eine große Mehrheit der Be-
völkerung weiterhin grundlegende demo-
kratische Prinzipien unterstützt. Im Jahr 
2025 äußerten sich 85,6 Prozent der Befrag-
ten positiv zu den Grundprinzipien einer li-
beralen, rechtsstaatlichen Demokratie. 14,4 
Prozent gelten den Forschenden zufolge als 
„demokratiedistant“. 
www.news4teachers.de

theken 2014 knapp sieben Millionen Besu-
che. 2024 waren es fast 15 Millionen. Junge 
Menschen bis 30 Jahre waren dabei die größ-
te Nutzergruppe. 
www.tagesschau.de

ALKOHOLMISSBRAUCH

Weniger Klinikeinlieferungen
Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Alkoholmissbrauch ist in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich zurückgegangen. 2024 wurden in Deutschland 283.500 Personen wegen einer al-
koholbedingten Diagnose in einer Klinik behandelt. Das waren 115.000 weniger als 2014 (minus 
28,9 Prozent).  Die Zahlen hat das Statistische Bundesamt (destatis) Mitte Februar veröffentlicht. 
Am stärksten ging die Zahl der Krankenhausbehandlungen im Zehnjahresvergleich bei den Zehn- 
bis 19-Jährigen zurück. Bei den 20- bis 39-Jährigen sank die Zahl der Behandlungen um 27,6 Pro-
zent, bei den 40- bis 59-Jährigen um 35,2 Prozent. Am schwächsten war der Rückgang laut de-
statis mit nur 1,4 Prozent bei der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen. Bei den Menschen über 
80 stieg die Zahl sogar um 22,4 Prozent.                                                                                        www.destatis.de
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Social Media: 
Seit wann eigentlich nennen wir den Jugendschutz 
„Verbot“?

Kommentar von Stephan Hermsen, Redakteur 
Kultur und Reportage der Neuen Ruhr/Rhein Zeitung 
NRZ (Essen), ist am 24.02.2026 in der NRZ erschienen.  
Wir danken für die Abdruckerlaubnis.

An Rhein, Ruhr und Isar. Alle Welt dis-
kutiert ein „Social-Media-Verbot“. 
Warum eigentlich heißt es nicht 
Kinderschutz oder Suchtprävention? 
Eine kleine Verschwörungstheorie.

Man möchte den US-Tech-Giganten einen 
Deal anbieten: Ihr führt unsere Regeln 
ein für Offline-Sex und dessen Darstel-
lung, für No-Speedlimit-Autoraserei und 
Alkohol rund um die Uhr, insbesondere 
deutsches Bier. Und dann reden wir noch 
mal. Ach so, ich vergaß kurz die Waffen-
gesetze auf eurer Seite des Atlantiks. Ab-
geschossen, der Deal? Schade. Also zu-
rück ins Inland.

Durfte als Kind erstens nur eine TV-Sendung am Tag 
schauen, und die musste, zweitens, im „Gong“ mit 
einem Teddybärchen markiert sein. Wünscht sich 
mehr Teddybärchen-Symbole auch in sogenannten 
Sozialen Medien: NRZ-Redakteur Stephan Hermsen.
© FUNKE Foto Services | Lars Heidrich

Oh, da schäumen sie wieder, die Erre-
gungswellen im weltweiten Netz und 
insbesondere bei den Tech-Giganten 
jenseits des Atlantiks. Dieses fiese klei-
ne, angeblich so liberale Europa will mal 
wieder alles verbieten. Vor allem dies: 
Kinder jeden Alters mit einem nachweis-
lich süchtig machenden, nie endenden 
Strom von teilweise virtuos gefälschten 
Videos zu überschütten, die sie mit Mord, 
Totschlag, Sex und Crime überfluten und 
sie politisch und religiös radikalisieren.

Das ist Zensur, schimpfen sie, und so sind 
mittlerweile auch Wissenschaft und Poli-
tik in Europa aufgewacht und erwägen 
ernsthaft, ob die Geschäftemacherei mit 
der Droge der vermeintlich Sozialen Me-
dien weiterhin keine Grenzen kennen 
soll. Und komischerweise hat sich dafür 
der Begriff „Social-Media-Verbot“ breit-
gemacht.

Jugendschutz heißt auch nicht  
„Kinderschnapsverbot und Zigaret-
tenzensur“
Dann nennen wir Jugendschutz künftig 
bitte „Kinderschnapsverbot“ oder „Ziga-
rettenzensur“, weil Achtjährige weder an 
Kiosk noch Kneipe rund um die Uhr den 
Gelüsten jenseits von Gummibärchen 
nachgehen dürfen. Seit wann eigentlich 
darf Jugendschutz nicht mehr so heißen?
Und warum diskutieren wir beim Jugend-
schutz im Internet immer darüber, dass 
er möglicherweise umgangen wird? Wird 
er mit Sicherheit. So, wie es auch vor-
kommt, dass Menschen mit anderen il-
legalen Drogen handeln oder sie kon-
sumieren. Deswegen wird keiner auf die 
Idee kommen, morgen alle Drogen frei-
zugeben, weil sie sich nicht alle im Ge-
setzesrahmen bewegen.

WERBUNG FÜR ILLEGALE DROGEN

Berliner Suchtbeauftragte 
besorgt   
Die in Berliner Stadtteilen kursierende Wer-
bung für den Drogenverkauf mit Flyern und 
QR-Codes auf Aufklebern ist nach Einschät-
zung der Landessuchtbeauftragten „äußerst 
besorgniserregend“. Aus suchtpräventiver 
Sicht sei das ein großes Problem, betonte 
Heide Mutter, die die Prävention zum The-
ma Drogen und Sucht in Berlin koordiniert. 
„Wenn illegale Drogen wie ein Lieferdienst 
beworben werden und der Zugang nur noch 
einen Klick entfernt ist, sinkt die Hemm-
schwelle erheblich.“ Flyer in Briefkästen oder 
Sticker im öffentlichen Raum, „mit denen 
Drogenlieferungen per WhatsApp oder QR-
Code beworben werden“, seien gerade für 
Kinder und Jugendliche höchst problema-
tisch, erklärte Mutter. „Sie begegnen solchen 
Botschaften im Alltag und können mit weni-
gen Handgriffen Kontakt zu Dealern aufneh-
men.“ Diese niedrige Schwelle trage zu einer 
Normalisierung des Konsums bei, verharm-
lose die Risiken und könne den Einstieg er-
leichtern. Die Sucht- und Drogenbeauftragte 
fordert konsequent gegen diese Werbung vor-
zugehen und gleichzeitig die Suchtprävention 
für junge Menschen weiter zu stärken.
Zuletzt folgten in Berlin nach Visitenkarten 
und Aufklebern mit QR-Codes Drogen-Flyer, 
die in private Briefkästen geworfen wurden. 
Mit ihnen wird für Drogen-Lieferdienste ge-
worben, die über eine Telefonnummer im 
WhatsApp-Messenger bestellt werden kön-
nen. Aufgelistet werden etwa Kokain, Canna-
bis und verschiedene Aufputschmittel. Auch 
in anderen Großstädten wie Hamburg gibt es 
diese Werbung. Die Polizei kennt die Metho-
den und geht nach eigenen Angaben dagegen 
vor, sie einzudämmen ist aber nicht einfach. 
www.tagesspiegel.de

Vielleicht sperrt sich die CSU gegen die-
sen Social-Media-Schund-Schutz samt 
Hitlerhuldigung und Holocaustleugnung 
auch nur, weil die Tochter von Markus Sö-
der womöglich mit dem Ex-Google-Chef 
Eric Schmidt liiert ist?

Nicht böse sein, verehrter bayerischer Mi-
nisterpräsident. Unter anderem vor sol-
chen Verschwörungstheorien wollen wir 
doch bitte auch die bayerischen Mäd-
chen und Buben bewahren.

Aktuelle N
achrichten 

zum Jugend
schutz

finden Sie immer auf:

jugendschutz-info.de
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Poker mit Herz

MIT HERZ

MIT HERZ
DREI-W-VERLAG GmbH

www.drei-w-verlag.de 

Bestellnr. 9003

Spielzeit: bis ca. 45 Minuten 
Alter: 10 – 99 Jahre
Anzahl: 3 – 6 Personen  
(in Partnerkombination bis 18 P.)

Autoren: 
Sabine Krause | Dirk Nolte

POKER

Teens-ediTionTeens-ediTion
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KONFLIKTE | STREIT

Karo – Gefühlsassistent*in

KARO

JuniorJunior

9301_Gefühlsassistentin_Cover.indd   19301_Gefühlsassistentin_Cover.indd   1 18.04.23   09:5518.04.23   09:55

ZAUBER
MIT HERZ MIT HERZ

ZAUBER
MIT HERZ MIT HERZ

DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Str. 101 • 45219 Essen

www.drei-w-verlag.de 
Bestell-Nr.: 9008

ISBN:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

Spielzeit: ca. 20-30 Minuten 
Alter: 4 bis 9 Jahre
Für: 4-6 Kinder + 1 Erwachsene*r

1. Auflage 2023
Autor*innen:  
Sabine Krause | Dirk Nolte
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Empathie 
lernen

Die ganzheitliche Kommunikation 
von Gefühlen und das empathische 

Einschätzen Anderer stehen im Mittel-
punkt dieser Arbeitsmaterialien. 

Sich der eigenen Gefühle und der Gefüh-
le der Mitmenschen in unterschiedlichen 

Situationen bewusst zu werden, bildet die 
Grundlage für einen weiteren kommunikati-

ven Austausch. 

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

EMPATHIE | GEFÜHLE

EMPATHIE | GEFÜHLE

Jedes Alter | z. B. Streitschlichterprogramm

Spielidee/Spielziel: Konfliktlösung,  
Mediation, Gefühlskarten für den Alltag
Einsatz: „Karo – Gefühlsassistent*in“ ist  ein 
emotionaler Begleiter und Wegweiser im 
Gefühlswirrwarr. Karo unterstützt Klärungs-
gespräche und gibt Transparenz in gruppen-
dynamischen Prozessen. 

Ablauf: Neben den verschiedenen  
Gefühlskarten enthält das Set drei unterschiedliche Tools: 
n Karo – Blitzlicht Schnelle Stimmungsabfrage
n Karo – Navigator Begleiter im Klärungsprozess
n Karo – Waage Wiederherstellung der Balance nach Konflikt

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator)  
29,- €, Bestell-Nr. 9303 (Karo – Gefühlsassistent*in Junior)

 Ab 4 Jahre | 4-6 Kinder + 1 Erwachsener (Spielleiter*in) 30 Minuten

Spielidee: Spielerisch geht es darum, den Zauber der Empathie zu 
erleben und für die Gefühle der Mitspieler*innen ein Bewusstsein zu 
schaffen. Dabei werden die eigenen Gefühle bewusst wahr genom-
men. Ein Austausch über Fremd- und Selbsteinschätzung entsteht. 
Spielziel: Eigene Gefühle erkennen und lernen, die Gefühle der Mit-
spieler*innen einzuschätzen.
Einsatz: Das Spiel wurde speziell für den Elementarbereich (Kinder-
garten und Grundschule) entwickelt. Es stärkt möglichst früh soziale 
Fähigkeiten.  
Ablauf: Karo Runde: Drei von 14 Karo-Karten werden gezogen, auf 
den Tisch gelegt und mit den Kindern besprochen. Dazu wird noch 
eine Situations-Bild-Karte gezogen. Die Kinder überlegen nun, ob 
eins der Gefühle zu der Situation passt. Als Statement wird die Spiel-
figur auf das entsprechende Gefühl gestellt. Zauber-Runde: Jedes 
Kind kann mit seinem Zauberer zum Haus eines anderen Kindes 
gehen und erklären, wie sich dieses Kind in der gezogenen Situation 
fühlt. Ist der Tipp richtig, erhält der Zauberer einen Chip. Nach vier 
Runden erhalten die Kinder ein Zauberdiplom.
Einsatz: in der Gruppe. Kinder können 
auf ihre Art danach auch alleine 
spielen. Die Karo-Karten eignen sich 
auch für das Arbeiten mit größeren 
Gruppen (z. B. Morgenkreis). 

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,- €, Bestell-Nr. 9008

  Ab 5. Klasse | 3-18 Spieler*innen | 15-45 Minuten

Spielidee: Gefühle bewusst bestimmen, Einfühlungsvermögen 
stärken
Spielziel: Der empathische Austausch über Gefühle steht im Mit-
telpunkt. Das Spiel regt zum Nachfragen und Diskutieren an und 
fördert gegenseitiges Interesse und Kennenlernen. 
Einsatz: Das Spiel ist supervidiert und an mehreren Schul- 
formen (Sek I und Sek II / Berufskolleg) in der Gewaltprävention 
sowie als Interventionsmaßnahme erfolgreich erprobt. 
Ablauf: Jede*r Schüler*in erhält 14 Karo-Karten, die unterschied-
liche Gefühle darstellen. Situationskarten fordern dazu auf, 
das passende Gefühle beim Gegenüber zu erraten. Je mehr die 
Schüler*innen glauben, das Gefühl erraten zu haben, um so mehr 
Chips können sie setzen. Aber Vorsicht, manchmal kann ein*e 
Schüler*in „bluffen“.
Einsatz: Projektwoche, Offener Ganztag, neuer Klassen- 
verbund, Konfliktsituationen u. v. m.

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,- €, Bestell-Nr. 9013

Häuser2023.indd   1Häuser2023.indd   1 11.05.23   14:2911.05.23   14:29
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EMPATHIE | GEFÜHLE

Ausmalbüchlein Karo
Ideal für Kinder ab dem Vorschulalter bis 
zum Ende der Grundschule

Dieses Büchlein zeigt auf jeder Doppel-
seite Karo mit einem Gefühl und Beispie-
len oder Fragen, die zum Nachdenken 
und Einfühlen anregen. 

2,40 €, Bestell-Nr. 9202

Aktuelle N
achrichten 

zum Jugend
schutz

finden Sie immer auf:

jugendschutz-info.de
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„safe talk – real talk“
Landesweite Prävention mediatisierter sexualisierter Gewalt in Thüringen

Digitale Medien sind längst kein „Zusatz-
raum“ mehr im Leben junger Menschen. Sie 
sind Kommunikationsraum, Beziehungs-
raum, Identitätsraum. Messenger-Dienste, 
soziale Netzwerke und Videoplattformen wie 
TikTok, Snapchat und WhatsApp strukturie-
ren den Alltag von Kindern und Jugendlichen 
in einer Selbstverständlichkeit, die analoge 
und digitale Lebenswelten untrennbar mit-
einander verbindet. Gleichzeitig entstehen 
neue Risiken: ungewollte Konfrontation mit 
sexualisierten Inhalten, Cybergrooming, 
nicht einvernehmliche Weitergabe intimer 
Bilder, gruppendynamische Grenzverlet-
zungen in Klassenchats oder die strafrecht-
lich relevante Weiterleitung von Kinder- und 
Jugendpornografie.

Besonders relevant für den Kinderschutz 
ist dabei eine Entwicklung, die sich bundes-
weit beobachten lässt: Mediatisierte sexuali-
sierte Gewalt findet nicht ausschließlich im 
Verhältnis Erwachsener zu Minderjährigen 
statt. Zunehmend sind es Peer-Konstellatio-
nen, in denen Grenzverletzungen geschehen 
– innerhalb von Klassen, Freundesgruppen 
oder digitalen Netzwerken. Damit wird di-
gitale Gewalt zu einer systemischen Heraus-
forderung für Schule, Jugendhilfe und Fami-
lien gleichermaßen.

Vor diesem Hintergrund startete 2023 in 
Thüringen das Modellprojekt „safe talk – 
real talk – Sprechen über mediatisierte se-
xualisierte Gewalt“. Ziel war der Aufbau 
eines landesweiten, dialogisch ausgerich-
teten Präventionsangebots. Träger ist die 
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-

gendschutz Thüringen e. V. bei dem die bei-
den Projektmitarbeiterinnen Lydia Günther 
und Lena Sattler für Konzeption, Durchfüh-
rung und Auswertung des Präventionsange-
botes verantwortlich waren. Gefördert wird 
das Projekt zu 100% durch die Geschäftsstel-
le des Landesbeauftragten für Kinderschutz 
im Thüringer Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Arbeit und Familie. Nach drei Jah-
ren liegt eine fundierte Bilanz vor – mit bun-
desweiter Relevanz.

Reichweite und strukturelle 
Umsetzung
Zwischen Oktober 2023 und Dezember 2025 
wurden durch das Projekt 5.099 Schüler*in-
nen in 250 Klassen an 130 Thüringer Schu-
len erreicht. Damit wurden 29,3 Prozent al-
ler weiterführenden Schulen im Freistaat 
besucht. Die Projekttage richteten sich an 
die Klassenstufen 5 bis 8 – eine Phase, in der 
digitale Selbstständigkeit zunimmt, wäh-
rend rechtliche Einordnung und Grenzre-
flexion häufig noch wenig ausgeprägt sind. 
Auch der Übergang zur Strafmündigkeit mit 
Erreichen des 14. Lebensjahres fällt in die-
se Phase, was die Thematisierung von straf-
rechtlichen Konsequenzen umso dringli-
cher macht.

Ein Projekttag umfasst fünf bis sechs Unter-
richtsstunden und wird von zwei Projekt-
mitarbeiter*innen durchgeführt. Diese 
Konstellation erweist sich als entscheidend: 
Externe Moderation schafft Distanz zum 
schulischen Bewertungskontext und erhöht 
die Offenheit für sensible Themen. Gleich-
zeitig wird die Klassenleitung und Schulso-

zialarbeit aktiv einbezogen, um nachhaltige 
Anschlussfähigkeit zu sichern.

Der methodische Kern ist dialogisch und 
lebensweltorientiert. Statt frontaler Wis-
sensvermittlung stehen moderierte Erfah-
rungsräume im Mittelpunkt. Mit über 20 
entwickelten Methoden werden digitale 
Grenzverläufe analysiert, rechtliche Grund-
lagen verständlich eingeordnet und Rollen-
reflexion ermöglicht. Zentral ist dabei eine 
Haltung, die weder dramatisiert noch baga-
tellisiert, sondern soziale Medien und zum 
Teil auch digitale Gewalt als reale Lebensdi-
mension anerkennt.

„Überall sind Kinder betroffen. Da ist die 
Schulform, Klassenstufe, Stadt oder Land 
egal. Wir reden da nicht über irgendein 
Randthema. Wir reden über die Lebensrea-
lität der Kinder und Jugendlichen. Und wir 
tun dies ohne den erhobenen Zeigefinger.“, 
betont Projektmitarbeiterin Lena Sattler. 
Dieser Ansatz ist von besonderer Bedeutung 
für den Kinder- und Jugendschutz: Präven-
tion gelingt nur, wenn junge Menschen sich 
nicht moralisch bewertet fühlen, sondern 
als kompetente Akteur*innen in der digita-
len Welt ernst genommen werden.

Evaluation: Mehr als 
Wissensvermittlung
Die Evaluation basiert auf mehreren tau-
send gültigen Feedbackbögen von Schü-
ler*innen. Über 80 Prozent der Teilnehmen-
den gaben an, sowohl Neues gelernt als auch 
den Projekttag als positiv erlebt zu haben. 
Besonders relevant für Fachstellen sind je-
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doch die qualitativen Wirkindikatoren. 
Rund 1.000 Kinder und Jugendliche äußer-
ten im Feedback den Wunsch, über eigene 
Erlebnisse sprechen zu wollen. Damit wird 
eine bislang häufig unsichtbare Betroffen-
heit sichtbar. Die Öffnung eines geschützten 
Gesprächsraums ist ein zentraler Indikator 
für gelingende Prävention – er zeigt, dass 
Tabuisierung durchbrochen wird. Zudem 
reflektierten mehr als 500 Teilnehmende 
eigenes grenzverletzendes Verhalten. Diese 
Selbstreflexion ist für Peer-Kontexte essen-
ziell. Prävention bedeutet hier nicht nur 
Schutz potenziell Betroffener, sondern auch 
Sensibilisierung potenzieller Täter*innen.

Auch das Feedback der Lehrkräfte liefert 
differenzierte Hinweise auf die Wirkung 
des Projektes im schulischen Kontext. Über 
95 Prozent der teilnehmenden Fachkräfte 
gaben an, das Projekt weiterempfehlen zu 
wollen. Diese außerordentlich hohe Weiter-
empfehlungsquote verweist nicht nur auf 
Zufriedenheit, sondern auf eine wahrge-
nommene strukturelle Relevanz des Ange-
bots. Rund zwei Drittel der Lehrkräfte be-
richteten, durch den Projekttag die digitale 
Lebenswelt ihrer Schüler*innen besser zu 
verstehen. Dieser Aspekt ist für Fachstel-
len von besonderer Bedeutung: Prävention 
im digitalen Raum setzt voraus, dass päda-
gogische Fachkräfte aktuelle Kommunika-
tionsformen, Dynamiken in Klassenchats 
und gruppenspezifische Risikokonstella-
tionen nachvollziehen können. Ebenso vie-
le Lehrkräfte gaben an, durch die Teilnahme 
ein besseres Verständnis für die Meldung be-
sonderer Vorkommnisse im Zusammenhang 
mit mediatisierter sexualisierter Gewalt ent-
wickelt zu haben. Dies betrifft insbesondere 
die Einordnung strafrechtlicher Relevanz, 
die Dokumentation von Vorfällen sowie die 
Weiterleitung an zuständige Stellen. Damit 
entfaltet das Projekt nicht nur eine präven-
tive Wirkung gegenüber Schüler*innen, son-
dern stärkt auch institutionelle Handlungs-
sicherheit. Knapp die Hälfte der befragten 
Lehrkräfte äußerte zudem den Wunsch nach 
vertiefenden Angeboten, etwa in Form von 
Elternabenden oder spezifischen Weiterbil-
dungen für Fachkräfte. Diese Rückmeldung 

unterstreicht, dass das Thema als langfristi-
ge Aufgabe verstanden wird und über einen 
einmaligen Projekttag hinaus institutionel-
le Verankerung benötigt.

Prävention als proaktive 
Strukturaufgabe
Ein zentrales Leitmotiv des Projekts ist Pro-
aktivität. „Wir dürfen nicht warten, bis Kin-
der auf uns Erwachsene zukommen. Wir Er-
wachsene müssen proaktiv Gesprächsräume 
eröffnen. Und das ist wirklich nicht schwer. 
Man muss einfach anfangen, genauso wie 
wir einfach angefangen haben“, sagt Projekt-
mitarbeiterin Lydia Günther.

Dieser Gedanke ist für Jugendämter und 
Fachberatungsstellen hoch anschlussfä-
hig. Schutzkonzepte und Verfahren nach 
§ 8a SGB VIII greifen häufig dann, wenn Ge-
fährdung bereits konkret wird. Dialogische 
Prävention setzt früher an. Sie schafft nied-
rigschwellige Zugänge, bevor es zur akuten 
Intervention kommt.

Die Thüringer Erfahrungen zeigen: Ge-
sprächsräume lassen sich strukturiert eta-
blieren. Sie benötigen klare Moderation, 
transparente Regeln und institutionelle Rü-
ckendeckung – aber keine spektakulären 
Zusatzressourcen. Entscheidend sind Hal-
tung und Mut – einfach Anfangen – einfach 
Zuhören.

Strukturelle Erkenntnisse und 
Weiterentwicklung
Die landesweite Nachfrage mit teils mehr-
monatigem Vorlauf bei der Terminvergabe 
verdeutlicht den Bedarf. Gleichzeitig zeigte 
sich, dass mobile Durchführung erhebliche 
Ressourcen bindet und eine Einmalbesuchs-
struktur Nachhaltigkeit begrenzt. Für Fach-
stellen ergeben sich daraus zentrale Fragen: 
Wie lassen sich regionale Strukturen aufbau-
en? Wie kann Prävention dauerhaft in Schutz-
konzepte integriert werden? Wie können Ju-
gendhilfe und Schule enger verzahnt werden?

Aufgrund der positiven Ergebnisse wird das 
Angebot zunächst bis Ende 2027 weiterge-
fördert und erweitert. Künftig richtet sich 

das Präventionsprojekt an Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren; neben 
Schulen können sich auch Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe beteiligen. Perspek-
tivisch sind zusätzliche Angebote für Fach-
kräfte, Erziehende und Eltern vorgesehen.

„Die große Resonanz zeigt, dass Prävention 
im digitalen Raum kein Randthema ist, son-
dern eine zentrale Aufgabe von Schule und Ju-
gendhilfe.“, betont Susan Schmidt, Geschäfts-
führerin der Landesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz Thüringen e. V.
„Mit der Verstetigung schaffen wir Planungs-
sicherheit und können das Angebot bedarfs-
gerecht weiterentwickeln“.

Fazit für Fachstellen bundesweit
„safe talk - real talk – Sprechen über media-
tisierte sexualisierte Gewalt“ steht exempla-
risch für eine landesweite, qualitätsgesicher-
te Präventionsstruktur im Kinderschutz. 
Die Reichweite, die hohe Akzeptanz und die 
nachweisbaren Aktivierungseffekte spre-
chen für die Wirksamkeit des dialogischen 
Ansatzes.

“Die Schüler*innen waren im Nachgang 
eines Projekttages oft sehr dankbar, dass 
über ein solch wichtiges Thema mit ihnen 
gesprochen wird.”, so die Erfahrungen bei-
der Projektmitarbeiterinnen.
Für Jugendämter, Kinderschutzkoordina-
tor*innen und Fachberatungsstellen liegt 
darin ein klarer Impuls: Mediatisierte se-
xualisierte Gewalt ist kein Randphänomen, 
sondern Teil jugendlicher Lebensrealität. 
Prävention muss strukturell verankert, dia-
logisch gestaltet und systemübergreifend 
gedacht werden. Sie beginnt nicht erst mit 
Intervention – sie beginnt mit dem Mut, Ge-
spräche zu eröffnen.

Susan Schmidt
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und  
Jugendschutz Thüringen e. V.
www.jugendschutz-thueringen.de
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NEUWIED/RHEINLAND-PFALZ

Bündnis zur Förderung der Medienkompetenz

Ein neu gegründetes Bündnis aus den Fach-
stellen Jugendschutz, Kinder- und Jugend-
förderung der Stadt Neuwied, der Kreisju-
gendpflege, dem Kreismedienzentrum und 
der Aisthetos Akademie Neuwied engagiert 
sich für die Stärkung der Medienkompetenz 
von Kindern und Jugendlichen. Ziel ist der 
Aufbau eines Netzwerks in Stadt und Kreis, 
das Kapazitäten bündelt, Ideen entwickelt 

und Prävention gezielt voranbringt. „Bei 
unserer gemeinsamen Vorstellung von In-
halten, Zielen und Angeboten des Bündnis-
ses zeigte sich jetzt, wie Kooperation in der 
Praxis funktionieren kann. Von einer sol-
chen 'Denk- und Umsetzungs-Schmiede' 
konzentrierter Kompetenz können unse-
re Kinder und Jugendlichen noch gezielter 
und in zeitgemäßer Ausrichtung profitie-

Foto: Martin Boden/Kreisverwaltung Neuwied

ren“, äußerten Landrat Achim Hallerbach 
und Bürgermeister Peter Jung nach dem 
Kick-Off-Meeting im Jungen Schlossthea-
ter Neuwied.
Das Bündnis plant Fortbildungen, Work-
shops und Fachtagungen für Lehrkräfte, pä-
dagogische Fachkräfte sowie Kinder und Ju-
gendliche. Vertreterinnen der Jugendämter 
von Stadt- und Kreisverwaltung Neuwied  
und vom Kreismedienzentrum Neuwied so-
wie von der Aisthetos Akademie sind maß-
geblich an der Umsetzung beteiligt. Die Vi-
sion umfasst praxisnahe Programme, die 
die Zielgruppe dort abholen, wo sie steht. 
Rückmeldungen aus Schule und Jugend-
arbeit zu Themen wie Mobbing, Fake News 
und Datenschutz waren ausschlaggebend 
für die Initiative. „Eine Elternbefragung der 
Stadt Neuwied zum Thema 'Aufwachsen mit 
Medien' zeigte ebenfalls den Wunsch nach 
mehr Angeboten, Anlaufstellen und In-
formationen“, erklärte Bürgermeister Pe-
ter Jung.
www.nr-kurier.de  
(Internetzeitung für den Kreis Neuwied-Rhein)

NRW

Unabhängige Beauftragte zum Gespräch bei der PsG.nrw
Bei ihrer Ländertour besuchte die Unab-
hängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
(UBSKM), Kerstin Claus, am Ende April die 
Landesfachstelle Prävention sexualisier-
te Gewalt NRW (PsG.nrw). Begleitet wurde 

Von links nach rechts: Britta Schülke (AJS NRW), Anouk Falloux (PsG.nrw), Torsten Otting (Vorstand AJS NRW), Kerstin Claus 
(UBSKM), Pascal Feldmann-Schultheis (PsG.nrw), Lisa Thoben (PsG.nrw), Petra Ladenburger (Beauftragte für Kinderschutz und 
Kinderrechte des Landes NRW), Roland Mecklenburg (Vorstand AJS NRW), Manuela Claus (MKJFGFI).                                     (c) PsG.nrw

sie dabei von Petra Ladenburger, der neuen 
Beauftragten für Kinderschutz und Kinder-
rechte des Landes NRW. Im Mittelpunkt des 
Austauschs stand die Frage, was gelingende 
Prävention braucht und wie regionale, lan-
des- und bundesweite Angebote bestmöglich 

Hand in Hand gehen. Der Besuch bot Gele-
genheit, gemeinsam auf die Kinderschutz-
strukturen in NRW zu blicken und zentra-
le Aufgaben und Herausforderungen sowie 
erfolgreiche Ansätze zu identifizieren. Der 
mehrtägige Besuch der Bundesbeauftragten 
Kerstin Claus in NRW ist Teil der Länder-
tour der Beauftragten, die dem Ziel dient, den 
Dialog zwischen Bund, Ländern und Fach-
praxis zu stärken, gute Ansätze sichtbar zu 
machen und bestehende Lücken im Schutz 
von Kindern und Jugendlichen zu identifi-
zieren. Petra Ladenburger, welche die Bun-
desbeauftragte begleitete, ist seit dem Mit-
te Februar als Beauftragte für Kinderschutz 
und Kinderrechte in NRW tätig. 
www.psg.nrw
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USK-JAHRESSTATISTIK 2025

Mehr Reichweite für den Jugendschutz bei Games 
Im vergangenen Jahr sind knapp elf Prozent 
mehr digitale Spiele mit einer Alterskenn-
zeichnung versehen worden als 2024. Mit ins-
gesamt 1675 Prüftiteln im klassischen Verfah-
ren sowie rund 1,3 Millionen Kennzeichen, 
die über das automatisierte Bewertungssys-
tem der International Age Rating Coalition 
(IARC) vergeben wurden, erscheinen die USK-
Alterskennzeichen heute dort, wo Games tat-
sächlich ausgewählt werden: auf Spielekonso-
len, zentralen Online-Spieleplattformen und 
in App-Stores. Über das IARC-System werden 
die Kennzeichen in Deutschland unter ande-
rem auf dem Epic Games Store, dem Google 
Play Store, dem Nintendo eShop, dem Micro-
soft Store, dem Sony PlayStation Store sowie 
in Fortnite ausgespielt. 
Jugendschutz bei Games funktioniert seit vie-
len Jahren verlässlich. Die Alterskennzeichen 
der USK sorgen dafür, dass digitale Spiele ge-
prüft und altersgerecht bewertet werden. In 
Kombination mit technischen Begleittools für 
Eltern entsteht so ein wirksamer Schutz von 
Kindern und Jugendlichen. 
Die große Mehrheit der geprüften Spie-
le (70 Prozent) wurde 2025 bis einschließ-
lich „USK ab 12“ freigegeben. Rund 20 Pro-

zent der Titel können von Jugendlichen ab 
16 Jahren gespielt werden, zehn Prozent 
hätten keine Jugendfreigabe erhalten. Sie 
sind dementsprechend erst ab 18 Jahren er-
laubt. Neben der Altersstufe geben Zusatz-
hinweise Eltern und Erziehenden zusätzlich 
die Gründe für das jeweilige Alterskennzei-
chen und Hinweise zur Nutzung. Am häu-
figsten wurden 2025 die Hinweise „Fantasy-

Gewalt“ (13,7 Prozent), „Gewalt“ (10 Prozent) 
und „Belastende Themen“ (7,9 Prozent) ver-
geben. Bei den über das IARC-System verge-
benen Kennzeichen dominierte die „USK 12“ 
mit 48 Prozent, gefolgt von der „Spielen oh-
ne Altersbeschränkung“ mit 33 Prozent und 
der „USK 6“ mit neun Prozent. Die Altersstu-
fen „USK 16” und „USK 18” erreichten jeweils 
neun bzw. einen Prozentpunkt.   www.usk.de

USK-Altersfreigaben im Jahresvergleich (2004-2025)

„Puff für alle“
Kurz vor Redaktionsschluss wurde die 

Nachricht verbreitet, dass Schüler/-innen 

der achten Klasse am Kardinal-von-Ga-

len-Gymnasium in Kevelaer einen so-

genannten Puff für alle entwickeln sollen. 

Das sorgte für Irritation. Die 13 bis 15 Jah-

re alten Jugendlichen sollten sich demnach 

unter anderem Gedanken über das „An-

gebot“ des Bordells machen. Dazu gehör-

te laut mehreren Medienberichten, unter 

anderem auf www1.wdr.de, einen Grundriss 

aufzumalen, wie das Bordell aussehen soll-

te. Außerdem ging es darum, welche „Fä-

hig- und Fertigkeiten“ Menschen brauchen, 

die dort arbeiten, „damit alle möglichen 

Menschen bedient und zufrieden gestellt 

werden können“. Wie die Schulleitung 

mitteilt, wollte die Unterrichtseinheit be-

wusst Inhalte aufgreifen, denen Jugendli-

che in sozialen Medien begegnen könnten. 

Die konkreten Hintergründe habe die ver-

antwortliche Lehrkraft den Eltern erklärt.

Hinweis der Redaktion: Die Stadt Keve-

laer liegt am Niederrhein/NRW und ist 

der zweitgrößte Marienwallfahrtsort in 

Deutschland. Die Schule trägt den Na-

men des Münsteraner Kardinal Graf von 

Galen (1878 – 1946). Bekannt wurde er vor 

allem durch sein öffentliches Auftreten 

gegen die „Vernichtung lebensunwerten 

Lebens“ in der Zeit des Nationalsozialis-

mus. Das latinisierte Gymnasium - vom 

alt-griechischen gymnásion/γυμνάσιον = 

„Übung“ abgeleitet – war im antiken Grie-

chenland ursprünglich nichts anderes als 

eine „Nacktanstalt“ – ein Ort der geistigen 

und körperlichen Ertüchtigung für die 

männliche Jugend, wobei das Körperliche 

im Vordergrund stand. In den gymnásia/

γυμνάσια wurde nackt trainiert, was noch 

in der Herkunft des griechischen Adjek-

tivs gymnós/γυμνός = „nackt“, „entblößen“, 

„entkleiden“ zu erkennen ist.

Für Aufregung sorgte auch ein Kerpener 

Schulbuchverlag (Rhein-Erft-Kreis/

NRW). Wie unter anderem der Kölner 

Stadt-Anzeiger berichtet, soll der Verlag 

laut des Nachrichtenmagazins Spiegel eine 

Unterrichtshilfe mithilfe einer Künst-

lichen Intelligenz (KI) erstellt haben. 

Dabei finden sich dem Spiegel zufolge 

diese nicht nur in den Abbildungen, auf 

denen etwa ein Kind mit einer Rutsche 

verschmilzt oder ein Kopf in einem Regal 

zu liegen scheint. Auch die Aufgaben sei-

en teils nicht lösbar oder mehrdeutig. Das 

betroffene Buch „Rechnen lernen macht 

Spaß“ ist derzeit nicht mehr auf der Web-

seite zu finden. Der Verlag teilte mit, dass 

digitale Versionen in allen Verkaufskanä-

len umgehend ausgetauscht werden. Bei 

gedruckten Heften wird ein Korrektur-

blatt beigelegt. ( jl)

KURIOSITÄTEN AM RANDE
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MdB Susanne Hierl:

„Das ist ein Armutszeugnis“
Wie lassen sich Kinder besser vor sexuellem Missbrauch schützen? 
CSU-Politikerin Susanne Hierl erklärt im Interview, warum mehr Prävention und eine härtere 
Strafverfolgung nötig sind. Aber auch ein Umdenken in der Gesellschaft.

Es ist ein ungewöhnlicher Termin an diesem 
Abend im Bundestag. Im Vorstandssaal der 
CDU/CSU-Fraktion findet keine Sitzung statt, 
stattdessen flimmert rechts und links an der 
Wand über den Köpfen der Anwesenden eine 
Projektion. „Tod meiner Jugend“ steht dort 
in großen, rosafarbenen Buchstaben. Eine 
Filmvorführung. Das Thema des Films ist 
alles andere als leicht – und für viele Kinder 
grausame Realität.

Dargestellt wird die Kindheit eines Betrof-
fenen, die von sexuellem Missbrauch und 
Gewalt geprägt war. „Zahlen zeigen: Das 
passiert jeden Tag – überall“, sagt die rechts-
politische Sprecherin der Unionsfraktion, 
Susanne Hierl (CSU), vor Beginn des Films. 
Im Interview nach der Vorführung stellt sie 
fest: Dass die Gesellschaft es nicht schafft, 
die Schwächsten zu schützen, ist ein Ar-
mutszeugnis.

Frau Hierl, wie können wir Kinder in 
Deutschland vor sexuellem Missbrauch 
schützen?
Susanne Hierl: Den Kampf gegen sexuellen 
Missbrauch von Kindern müssen wir auf ver-
schiedenen Ebenen führen. Zum einen müs-
sen wir ein Bewusstsein in der Gesellschaft 
dafür schaffen, dass sexueller Missbrauch an 
Kindern passiert – und zwar nicht irgend-
wo, sondern im unmittelbaren Umfeld. Da-
rum müssen wir lernen, hinzuschauen. Aber 
diese Sensibilisierung reicht natürlich nicht. 
Wenn diese Taten passieren, müssen wir die 
Täter auch konsequent verfolgen. 
Dazu müssen die Sicherheitsbe-
hörden die erforderlichen Ermitt-
lungsinstrumente erhalten. Wobei 
das auch nur die zweitbeste Lösung 
ist. Am besten ist es, die Taten zu 
verhindern.

Das passiert aktuell zu wenig.
Neben der Sensibilisierung von 
Eltern, die über Risiken und An-

zeichen von Missbrauch informiert werden 
müssen, müssen wir unsere Kinder stär-
ken. Sie müssen wissen, dass sie ein Recht 
darauf haben, „Nein“ zu sagen, und dass 
sie sich auch mit unangenehmen Themen 
an Bezugspersonen wenden können. Dazu 
brauchen Kinder in Vereinen, sozialen Ein-
richtungen, Kindergärten und Ähnlichem 
ein sicheres Umfeld. Hier komme ich wie-
der auf die Gesellschaft zu sprechen: Wenn 
wir uns alle vor Augen halten, dass nach 
Schätzungen der Weltgesundheitsorga-
nisation in jeder Schulklasse ein bis zwei 
Kinder sexuelle Gewalt durch Erwachsene 
erleben mussten, sind wir alle dafür ver-
antwortlich, auf Anzeichen zu achten und 
Kinder zu schützen.

Damit Taten angezeigt werden, müssen 
Opfer die Möglichkeit bekommen, ihre 
Stimme zu erheben. Wie können wir 
ein Klima schaffen, in dem sich Opfer 
von sexuellem Missbrauch sicher genug 
fühlen, darüber zu sprechen?
Über Aufklärung. In der Gesellschaft, den 
Schulen, Vereinen, aber auch in den Be-
hörden. Wenn Opfer von sexuellem Miss-
brauch das Gefühl haben, ernst genommen 
zu werden, gesehen zu werden, gehen viel-
leicht auch mehr Menschen den Schritt, die-
se Straftaten zur Anzeige zu bringen. Diese 
Sensibilisierung brauchen wir für jegliche 
Art von Gewalt. Bei Kindern ist es beson-
ders wichtig, dass sie Bezugspersonen ha-
ben, denen sie vertrauen.

Die LeSuBiA-Studie hat kürzlich bestä-
tigt, dass die Dunkelziffer an Menschen, 
die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren 
haben, viel höher ist als befürchtet.  
Wie kann dieses Dunkelfeld ins Helle 
geholt werden?
Je mehr Leute darüber Bescheid wissen, des-
to mehr können wir hinschauen und an-
sprechen. Diese Dunkelfeld-Studie zeigt, 
dass weniger als fünf Prozent der Fälle von 
Partnerschaftsgewalt angezeigt werden. Das 
wird bei sexuellem Missbrauch ähnlich sein. 
Ausgehend von 16.354 Fällen bei Kindern 
sowie 1.191 Fällen bei Jugendlichen im Jahr 
2024 bedeutet das statistisch gesehen min-
destens einen Fall pro Schulklasse. Sensibi-
lisierung muss also schon früh ansetzen, im 
besten Fall im Kindergarten.

Sensibilisierung kann doch nicht alles 
sein. Versagt hier die Politik?
Das Strafrecht setzt leider immer erst dann 
an, wenn die Tat erfolgt ist – es also zu spät 
ist. Die IP-Adressenspeicherung, die von 
meiner Fraktion vorangetrieben wurde, ist 
dennoch ein großer Schritt. Zwar wirkt sie 
nur für die Zukunft, trägt aber dazu bei, dass 
Opfer Gerechtigkeit erfahren.

IP-Adressenspeicherung wird auch im
Zuge der Erstellung, Verbreitung und des 
Besitzes von Deepfake-Pornografie the-
matisiert. Die hat laut dem aktuellen La-
gebild sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche einen Höchststand erreicht.

Die IP-Adressenspeicherung 
hilft uns hier zumindest da-
bei, herauszufinden, wer solche 
Inhalte erstellt und verbreitet. 
Das Thema Deepfakes steht aber 
nochmal gesondert auf unserer 
To-do-Liste für diese Legislatur, 
da wird noch einiges kommen. 
Generell haben wir mit Schwarz-
Rot eine Kehrtwende hingelegt, 
es steht sehr viel zum Strafrecht 

Niemand würde je im analogen  
Leben auf die Idee kommen,  

sein Kind in ein Porno-Kino zu setzen. 
Aber im Internet ist das OK?

„
— — — — — —      

Susanne Hierl
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im Koalitionsvertrag. Angefangen beim Ge-
waltschutz, häuslicher Gewalt bis hin zu 
den Deepfakes. Wir sollten uns abseits des-
sen allerdings dringend fragen, welches Bild 
wir von Frauen haben. Denn die sind beson-
ders oft davon betroffen. Mir fehlt, dass wir 
aufstehen und hinterfragen, wer diese Men-
schen sind, die so etwas tun.

Die Zahl der Fälle von Gewalt gegen Kin-
der und gegen Frauen steigt jedes Jahr. 
Der Online-Bereich kommt noch hinzu. 
Kann man dem noch entgegenwirken?
Resignation ist jedenfalls keine Option. Wir 
müssen alles daransetzen, Schritt zu halten. 
Allerdings kommt unser Strafrecht aus einer 
Zeit, in der es kein Internet geschweige denn 
KI gab. Das Strafrecht auf den aktuellen tech-
nologischen Stand zu bringen, ist eine Her-
ausforderung. Mich beunruhigt außerdem, 
was unsere Kinder im Internet sehen. Nie-

mand würde je im analogen Leben auf die 
Idee kommen, sein Kind in ein Porno-Ki-
no zu setzen. Aber im Internet ist das okay?

Immer wieder gibt es die Diskus-
sion, Deepfakes unter Strafe zu stellen. 
Bringt ein Verbot etwas, um die Erstel-
lung und Verbreitung einzudämmen?
Das Strafrecht sollte das letzte Mittel sein. Aber 
ein Gesetz nicht zu machen, wegen der Be-
fürchtung, dass es nicht alle Taten verhindern 
kann, halte ich für den falschen Weg. Natür-
lich müssen wir zusätzlich an der Prävention 
arbeiten, um diese Straftaten zu verhindern.

Von der Politik heißt es dann oft, man 
müsse die Anbieter in die Pflicht neh-
men. Die schieben wiederum die Ver-
antwortung von sich.
Vielleicht gehört zur Wahrheit auch dazu, 
dass sie es nicht immer wollen. Die techni-
schen Möglichkeiten gäbe es.

Zurück zum Kindesmissbrauch. Auf 
europäischer Ebene wurde vergangenen 
Juni dafür gestimmt, die Verjährungs-
fristen abzuschaffen. Ein Gesetz lässt 
auf sich warten. Wo hakt es?
Es ist richtig, dass auf europäischer Ebene 
aktuell diskutiert wird, ob die Verjährung 
bei schwerem sexuellem Kindesmissbrauch 
vollständig abgeschafft werden soll. Vie-
le Betroffene können erst nach Jahren oder 
sogar Jahrzehnten über das ihnen angeta-

Susanne Hierl (CSU) 1973 geb., ist Juristin und vertritt den 
Wahlkreis Amberg im Deutschen Bundestag. Sie ist Spreche-
rin & Vorsitzende der Arbeitsgruppe Recht und Verbraucher-
schutz der Unionsfraktion.                                                                 

Anzeige

ne Leid sprechen. Deshalb ruht in Deutsch-
land die Verjährungsfrist für Straftaten des 
sexuellen Kindesmissbrauchs bereits bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahres der Betrof-
fenen. Durch bestimmte Unterbrechungs-
handlungen – etwa die erste Vernehmung 
des Beschuldigten – kann sich diese Frist 
deutlich verlängern. Ob hier eine weitere 
Verlängerung erforderlich ist, werden wir 
intensiv prüfen müssen.

In Deutschland ist die Verjährungsfrist 
bis zum 30. Lebensjahr ausgesetzt. Da-
nach kommt es auf das Delikt an. Warum 
heißt es hier nicht wie bei Mord: Sexuel-
ler Kindesmissbrauch verjährt nicht?
Das ist eines der Themen, die ich in dieser 
Legislatur noch prüfen will – ob eine Anpas-
sung der aktuellen Regelung erforderlich ist.

Wie stark kann unsere Gesellschaft 
sein, wenn wir es nicht einmal schaffen, 
die Schwächsten zu schützen?
Ja, das ist ein Armutszeugnis. Das ist Gesell-
schaftsversagen. So klar muss man das be-
nennen. Genauso wie die anhaltende Gewalt 
gegen Frauen. Deshalb müssen wir lernen, 
aufzustehen und unsere Stimme zu erheben. 
Vor allem für die, die es selbst nicht können.

Das Interview führten 
Laura Czypull und Rebecca Sawicki
beide Hauptstadtkorrespondentinnen in Berlin von  
home1und1.de. Wir haben den Text der Seite home1und1.de
entnommen. Dort ist das Interview zuerst erschienen. 
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„Frühintervention bei Cannabis-Konsum 
ist massiv eingebrochen“
Die Teillegalisierung von Cannabis habe 
nicht zum befürchteten Konsum-Boom ge-
führt, offenbar aber neue Probleme unter 
anderem beim Jugendschutz geschaffen. Das 
geht aus dem aktuellen Zwischenbericht des 
Forschungsprojekts EKOCAN (Evaluation 
des Konsum-Cannabis-Gesetzes) hervor.

Was ist erlaubt, was verboten?
Seit zwei Jahren gilt das neue Cannabis-
gesetz in Deutschland. Volljährige Perso-
nen dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis für 

den Eigenkonsum besitzen und bei 
sich führen. Zuhause dürfen bis zu 50 

Gramm gelagert werden, und 
der private Anbau von bis zu 

drei Cannabispflanzen ist erlaubt. 
Der Handel außerhalb der dafür 

vorgesehenen Strukturen bleibt straf-
bar. Cannabis ist aber für Minderjährige 
strikt verboten. Handel und Verkauf außer-
halb sogenannter Sozialclubs oder speziel-
ler Modellprojekte bleiben strafbar. Der öf-
fentliche Konsum in der Nähe von Schulen, 
Spielplätzen und Sportanlagen ist ebenfalls 
weiterhin untersagt. 

Jugendschutz mit Lücken
Ein Problemfeld, das besonders hervorsticht, 
ist die Prävention. Weniger Jugendliche neh-
men an den nach § 7 CanKG vorgesehenen 
Frühinterventionsprogrammen teil. Grund: 
Durch die Entkriminalisierung können Jus-
tiz und Jugendhilfe junge Menschen selte-
ner zur Teilnahme verpflichten. Diese Lücke 
im Hilfesystem bereitet Sorgen. Zwar ist der 
Konsum bei 15- bis 17-Jährigen stabil geblie-
ben und die Risikowahrnehmung in dieser 
Gruppe sogar gestiegen. Doch junge Erwach-
sene mit problematischem Konsumverhal-
ten erreichen die Unterstützungsstruktu-

ren immer seltener. Das Forschungsteam 
fordert dringend eine bessere Koordination 
zwischen Polizei, Jugendhilfe und Sucht-
prävention.

Erkenntnis in der Praxis
Der Anteil jugendlicher Erstauffälliger sei 
sogar „massiv eingebrochen“, stellt die Poli-
zei und Suchtberatung im Landkreis Mün-
chen fest. Denn diese wurden davor von Poli-
zei und Jugendgericht mit einer Auflage zur 
Suchtberatung geschickt. Das machte über 
die Hälfte der Beratungen aus – heute wären 
es keine 20 Prozent mehr. Den Mitarbeiten-
den fällt auf: „Die Cannabisproblematischen, 
die sich helfen lassen, sind deutlich älter und 
komplex belastet“, etwa mit psychischen, fa-
miliären und beruflichen/schulischen Pro-
blemen. Beide, Polizei und Suchtberatung 

sehen vorwiegend einen Nachbesserungs-
bedarf bei der Frühintervention. Wurden 
erstauffällige Kiffer früher von Polizei oder 
Jugendgericht verpflichtet, Gespräche mit 
Suchtberatungsstellen wahrzunehmen, ge-
be es nun lediglich Empfehlungen. Denen 
folgten Betroffene „aktuell so gut wie nie“.
Nach § 7 des Cannabis-Konsum-Gesetzes 
sollen Polizei- und Ordnungsbehörden Ju-
gendliche, die gegen das Konsumverbot von 
Cannabis für Minderjährige verstoßen, de-
ren Personensorgeberechtigten informie-
ren. Bei „gewichtigen Anhaltspunkten für 
die Gefährdung des Wohls des Kindes oder 
des Jugendlichen hat die zuständige Polizei- 
und Ordnungsbehörde darüber hinaus un-
verzüglich den zuständigen örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zu informieren“ 
(siehe Kasten).

Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis 
(Konsumcannabisgesetz - KCanG) – Auszug
§ 7 Frühintervention

(1) Verstößt eine minderjährige Person gegen § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 12, 
ohne sich nach § 34 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 12 strafbar zu machen, hat die 
zuständige Polizei- und Ordnungsbehörde unverzüglich die Personensorgeberechtigten 
hierüber zu informieren.

(2) Bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Ju-
gendlichen hat die zuständige Polizei- und Ordnungsbehörde darüber hinaus unverzüglich 
den zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu informieren und die aus 
ihrer Sicht zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos erforderlichen Daten zu übermitteln. 
Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung können insbesondere bei Hinweisen auf 
ein riskantes Konsumverhalten unter besonderer Berücksichtigung des Alters der minder-
jährigen Person vorliegen…

(3) Der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat unter Einbeziehung der 
Personensorgeberechtigten darauf hinzuwirken, dass Kinder und Jugendliche geeignete 
Frühinterventionsprogramme oder vergleichbare Maßnahmen auch anderer Leistungs-
träger in Anspruch nehmen.

 (BGBl. 2024 I Nr. 109, S. 2)
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BUNDESGERICHSHOF (BGH)

Altersprüfung auch bei leeren E-Zigaretten-Tanks

VG BERLIN

Komplettes Verbot von Erotik-Angebot auf Insta unzulässig

Fallen auch leere Ersatztanks unter das Ver-
kaufsverbot an Jugendliche? Der Bundes-
gerichtshof sagt: Ja. Der BGH hat kürzlich 
entschieden, dass beim Verkauf leerer Er-
satztanks für E-Zigaretten die Versandhänd-
ler sicherstellen müssen, dass diese nicht an 
Kinder und Jugendliche abgegeben werden. 
Über die Frage gestritten hatten zwei Han-
delsfirmen, die online E-Zigaretten verkau-
fen (Az. I ZR 106/25). Bei einem offenen Sys-
tem werden die E-Zigaretten vom Nutzer 

selbst mit der Flüssigkeit befüllt. Dabei sind 
die Ersatztanks besonders wichtig. Laut Ju-
gendschutzgesetz (JuSchG) dürfen Tabakwa-
ren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse 
nicht an Jugendliche abgegeben werden (§ 10 
JuSchG). Das Verbot gilt ausdrücklich auch 
für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektroni-
sche Zigaretten oder elektronische Shishas, 
„in denen Flüssigkeit durch ein elektroni-
sches Heizelement verdampft und die entste-
henden Aerosole eingeatmet werden, sowie 

Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) 
darf nach einem Urteil das Instagram-Angebot 
einer Erotikdarstellerin nicht komplett aus 
Jugendschutz-Gründen verbieten. Die Auf-
sichtsbehörde muss ihre Maßnahmen viel-
mehr auf die Teile des Angebots beschränken, 
die tatsächlich die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen beeinträchtigen können, wie 
das Verwaltungsgericht Berlin entschied. Da-
mit war die Klage einer Erotikdarstellerin im 
Wesentlichen erfolgreich, wie eine Gerichts-

sprecherin mitteilte. Die Frau veröffentlicht 
demnach Beiträge auf Instagram und hat mehr 
als 100.000 Follower. Die Medienanstalt mapp 
beanstandete im November 2022 das gesam-
te Instagram-Angebot der Klägerin und unter-
sagte ihr dessen weitere Verbreitung. Die Frau 
stelle sich betont sexualisiert dar, hieß es laut 
Gericht zur Begründung. Die Inhalte vermit-
telten ein einseitiges Bild von Sexualität und 
darauf fokussierten Geschlechterrollen. Das 
könne Kinder und Jugendliche verstören und 

LACHGAS

Verbot für Minderjährige
Zum 12. April 2026 ist in Deutschland das 
Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) 
in Kraft getreten (insgesamt sieben Paragra-
phen), die den Verkauf und Besitz von Lach-
gas (Distickstoffmonoxid) besonders für 
Minderjährige drastisch einschränkt. 

Hier sind die wichtigsten Punkte des neu-
en Gesetzes:
n	 Abgabeverbot an Minderjährige: 

Der Verkauf und die Weitergabe von Lach-
gas an Personen unter 18 Jahren sind ver-
boten.

n	 Besitzverbot für Minderjährige: 
Minderjährige dürfen kein Lachgas mehr 
besitzen.

n	 Verbot von Automaten: 
Der Verkauf von Lachgas über Verkaufs-
automaten ist untersagt.

n	 Versandhandelsverbot: 
Der Versandhandel mit Lachgas an priva-
te Endverbraucher ist nicht mehr erlaubt.

n	 Mengenbegrenzung für Erwachsene:
Erwachsene dürfen weiterhin kleine 
Mengen erwerben, typischerweise bis zu 
zehn Kartuschen (mit je ca. 8,4 Gramm), 
was dem üblichen Bedarf für Sahnespen-
der entspricht.

n	 Ausnahmen: 
Die medizinische und industrielle Nut-
zung von Lachgas bleibt weiterhin erlaubt. 

Hintergrund:
Die Regelung wurde eingeführt, um dem 
zunehmenden Missbrauch von Lachgas als 
Partydroge, besonders unter Jugendlichen, 
entgegenzuwirken, da der Konsum zu ge-
sundheitlichen Schäden wie Nervenschäden 
oder Bewusstlosigkeit führen kann. Die Neu-
regelung zielt darauf ab, die Verfügbarkeit 
der Substanz deutlich zu verringern. 

(BGBl 2026 I Nr. 2)

für deren Behältnisse“. Um diese (leeren) „Be-
hältnisse“ ging es bei dem Rechtsstreit beim 
BGH. Das Gericht bejahte dies. Begründung: 
Diese könnten gar nicht anders verwendet 
werden als zum Konsum von E-Liquids in E-
Zigaretten. (Az. I ZR 106/25) (JSF)

verunsichern. Die Erotikdarstellerin akzep-
tierte das Verbot nicht und zog vor Gericht. 
Zwar sind laut Urteil auch aus Sicht der Rich-
ter große Teile der Darstellungen auf Insta-
gram für Kinder und Jugendliche unter 16 Jah-
ren entwicklungsbeeinträchtigend. Deswegen 
das komplette Angebot der Frau zu verbieten, 
sei jedoch unverhältnismäßig. Urteil der 32. 
Kammer vom 23. Februar 2026 (VG 32 K 20/23)      
www.tagesspiegel.de
www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht
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Elternmagazin 
„Starke Kinder“
Das Magazin „Starke 
Kinder“ für Eltern mit 
Kindern im Kindergar-
ten- und Grundschul-
alter gibt Anregungen, 
wie dieses „Starkma-
chen“ gelingen kann. So finden Eltern prak-
tische Hinweise und Tipps, wie sie Konflikte 
lösen und Medienzeiten stressfrei gestalten 
können, wo sie Hilfe finden, wenn ihr Kind 
von Mobbing betroffen ist und welchen posi-
tiven Einfluss Sport auf die Persönlichkeits-
entwicklung von Kindern hat. Erhältlich 
beim Bundesinstitut für Öffentliche Gesund-
heit (BIOEG) – vormals Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BzgA).
https://shop.bioeg.de/elternmagazin-starke-kinder/

Elternratgeber 
digitale Spiele
Im „Elternratgeber di-
gitale Spiele“ der USK 
und der Stiftung Digita-
le Spielekultur werden 
wichtige Fragen aus dem 
Erziehungsalltag behan-
delt und praktische Tipps und Ratschlä-
ge gegeben. Es geht unter anderem um den 
generellen Umgang mit Computerspielen, 
die Auswahl geeigneter Angebote sowie die 
Nutzungsdauer oder technische Maßnah-
men. Die kostenlose Broschüre „Games? Na 
sicher!“ kann von der Internetseite der USK 
heruntergeladen und die Printversion über 
das USK-Bestellformular angefordert werden:
www.usk.de
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FORUMFORUM
Fachzeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Nordrhein-Westfalen e. V.

Alles eine Frage der Haltung?
Von Fachkräften wird erwartet, dass sie Haltung zeigen. Dass sie sich 
orientieren an gesellschaftlich genormten Werten. Häufig werden hohe 
Ansprüche formuliert. Professionelle Haltung ist jedoch kein mora-
lisches Gütesiegel, sondern eine reflektierte Grundorientierung für 
pädagogisches Handeln unter komplexen Bedingungen. ➞ mehr auf Seite 4

"Pudding mit der Gabel" –  
Interview mit Dr. Anna Grebe
Es begann als spontane Idee in 
Karlsruhe: Junge Leute trafen sich 
und aßen gemeinsam mit Gabeln 
Pudding – ein scheinbar sinnloses 
Ritual, das viral ging. Doch hin-
ter dem Phänomen steckt mehr: 
der Wunsch nach Freiräumen und 
Gemeinschaft. Dr. Anna Grebe, 
Medienwissenschaftlerin mit den 
Schwerpunkten Jugendbeteili-
gung und Jugendpolitik, ordnet 

das Phänomen ein und erklärt, 
was junge Menschen brauchen: 
Orte, an denen sie sich auspro-
bieren können, ohne bewertet zu 
werden. Manchmal einfach zum 
Nichtstun oder Chillen. Und sie 
beschreibt, warum das Pudding-
gabeln jenseits von pädagogi-
scher Betrachtung eine stille Re-
bellion für Selbstbestimmung ist.
➞ mehr auf Seite 6

www.ajs.nrw

Aus dem Inhalt:

➞ Seite 10
Gemeinsam gegen Kinderarmut

➞ Seite 12
Achtsam feiern

➞ Seite 13
Die Loverboy-Methode

Häusliche Gewalt wird meist mit 
Partnerschaftsgewalt gleichge-
setzt. In diesen Haushalten steigt 
aber auch die Wahrscheinlichkeit 
direkter physischer oder sexuel-
ler Kindesmisshandlung. Für den 
Kinder- und Jugendschutz ist die 
Verschränkung verschiedener Ge-
waltaspekte zentral und auch An-
knüpfungspunkt für Präventions-
ansätze. ➞ mehr auf Seite 8

Basistag sexuelle 
Bildung
Ein zentraler Baustein der Prä-
vention von sexualisierter Ge-
walt ist die sexuelle Bildung. 
Mädchen* und Jungen* sind 
besonders dann durch sexuali-
sierte Gewalt gefährdet, wenn 
sie auf ihre Fragen zu Sexuali-
tät und zu ihrem Körper kei-
ne altersangemessenen oder 
überhaupt keine Antworten er- 
halten. Der diesjährige Basis-
tag will Fachkräfte stärken 
und sprechfähig machen im 
Bereich der sexuellen Bildung.

Der Basistag ist eine gemeinsa-
me Veranstaltung der AJS mit 
der Evang. Landesstelle Kin-
der- und Jugendschutz NRW 
und der Kath. LAG Kinder- und 
Jugendschutz NRW e.V. Einmal 
im Jahr geht es hier um ein 
Basisthema im Kinder- und 
Jugendschutz. 

Termin: 14.7.2026 
Ort: Dortmund

Weitere Infos folgen: 
www.ajs.nrw 

Häusliche Gewalt im 
Fokus
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Kinder- und Jugendschutz in 
Wissenschaft und Praxis – KJug 
1/2026
Kinder- und Jugendschutz
im Diskurs – zwischen Konti-
nuität und Wandel 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
(BAJ), Berlin  
Jahresabo (4 Ausgaben)  
49 Euro zzgl. Versandkosten,  
www.kjug-zeitschrift.de

AJS FORUM 1/2026
Fachzeitschrift der AJS NRW
Arbeitsgemeinschaft Kinder- 
und Jugendschutz (AJS) NRW, 
Köln, Jahresabo (4 Ausgaben) 
12 Euro inkl. Versandkosten,   
www.ajs.nrw

proJugend 1/2026 
Schäm dich! 
Das Potenzial der Scham
Aktion Jugendschutz (aj)  
Bayern e. V., München
Jahresabo (3 Ausgaben)  
20 Euro zzgl. Versandkosten,  
www.bayern.jugendschutz.de 

ajs-informationen 1/2026
Im Fokus: Schutz vor Gewalt – 
in den Einrichtungen
Aktion Jugendschutz (ajs)
Baden-Württemberg, Stuttgart,
Jahresabo (3 Ausgaben)  
10 Euro zzgl. Versandkosten,   
www.ajs-bw.de

Thema Jugend 3/4-2025 
Barrieren abbauen
Kath. Landesarbeitsgemein-
schaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e. V., Münster  
Jahresabo (4 Ausgaben)  
12 Euro inkl. Versandkosten,   
www.thema-jugend.de

FACHZEITSCHRIFTEN

Sicheres Aufwachsen  
in stationären Einrichtungen  
der Erziehungshilfe
Hinweise für die Praxis

Seite 4
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6Fachzeitschrift der Aktion Jugendschutz

www.ajs-bw.deinformationen

Wünschen? Brauchen? 
Kaufen?
Konsum im Alltag – ein Thema bei Elterntalk

Seite 10

Aneignen · Vertiefen · 
Vermitteln
Gewaltschutz in den Hilfen zur Erziehung

Seite 7
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Digitale Spiele 
pädagogisch be-
urteilt
Mehr als 150 Kinder und 
Jugendliche aus Köln ha-
ben sich über ein Jahr 
mit den wichtigsten Neu-
erscheinungen Digitaler 
Spiele beschäftigt und diese auf ihre Spiel-
barkeit, ihre Faszination und ihre Regeln, 
aber auch auf besondere Herausforderungen, 
getestet. Welches Spiel ist für wen am besten 
geeignet? Die Empfehlungen stehen in Bro-
schüre 2025/2026 (Band 35). www.bmbfsfj.de 
(Bundesfamlienministerium)

PÄ DAGOGISCH BEURTEILT
DIGITA LE SPIELE

BA ND 35
AUSGABE 2025/26

Games?
ELTERNRATGEBER DIGITALE SPIELE

Na sicher!
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Jugendschutz- und Medienkompetenzbericht

#FollowMe!?
Social Media, Influencing und Verantwortung

#FollowMe!? 
Social Media, Influen-
cing und Verantwor-
tung. Social Media ist 
längst mehr als Unter-
haltung: Es ist Infor-
mationsquelle, Werbe-
raum, Bühne für gesell-
schaftliche Debatten und zugleich ein Ort 
neuer Risiken. Der Jugendmedienschutz- und 
Medienkompetenzbericht 2026 nimmt diese 
Themen in den Blick. Er beleuchtet Funk-
tionsweisen und Rahmenbedingungen des 
Influencings, die Rolle von Algorithmen so-
wie Ansatzpunkte für Regulierung, Jugend-
medienschutz und Medienbildung. 
www.die-medienanstalten.de
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 Arbeitshilfe 
Zur Umsetzung von Frühintervention  
nach § 7 Konsumcannabisgesetz  
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Frühintervention
Mit dem Inkrafttreten 
des Konsumcannabisge-
setzes (KCanG) soll bei ju-
gendlichen Konsumenten 
stärker mit einer früh-
zeitigen pädagogischen 
Unterstützung statt mit 
einer strafrechtlichen Reaktion reagiert 
werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter hat eine Arbeitshilfe zur 
Umsetzung der Frühintervention nach § 7 
KCanG veröffentlicht. Ein besonderer Blick 
liegt auf den Aufgaben des Jugendamtes. Die 
Arbeitshilfe beschreibt, wie das Zusammen-
spiel von Polizei, Ordnungsbehörden, Sorge-
berechtigten, Minderjährigen und Jugendamt 
ausgestaltet werden kann. 
www.bag-landesjugendaemter.de

Demokratie- und 
Medienbildung
Für eine lebendige Demo-
kratie sind informierte 
Bürger/-innen unerläss-
lich. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Bevölkerung 
in der Lage ist, falsche von wahren Informa-
tionen zu unterscheiden. Einer der Orte, an 
denen dieses Wissen vermittelt werden kann, 
sind Bibliotheken. Die Handreichung „Demo-
kratie braucht Medienbildung! Bibliotheken 
als (Lern-)Orte für den Umgang mit Desinfor-
mation” der Bertelsmann Stiftung bietet hier-
für praxisnahe Unterstützung.
www.klicksafe.de

Demokratie 
braucht 
Medienbildung!

Bibliotheken als 
(Lern-)Orte  
für den Umgang 
mit Desinformation 

BAJ: Erziehungsprivileg
Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
eröffnet Fachkräften im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit 
über das sogenannte erweiter-
te Erziehungsprivileg die Mög-
lichkeit, auch jugendschutzre-
levante Medieninhalte in der 
pädagogischen Arbeit einzusetzen. Voraus-
setzung ist das Einverständnis der Eltern. 
Im Flyer wird gezeigt, was erlaubt ist, wo 
die Grenzen liegen und worauf in der Pra-
xis zu achten ist. Kostenlos (evt. zzgl. Ver-
sandkosten).                               
www.bag-jugendschutz.de

Praxisleitfaden

Das erweiterte 
Erziehungsprivileg

Jugendschutzrelevante 
Medien in der Kinder- 

und Jugendarbeit 
rechtssicher einsetzen

Übersicht: Was dürfen Eltern, was dürfen Fachkräfte? 

Vorgeführter bzw. zugänglich 
gemachter Medieninhalt

Dürfen das Eltern? Dürfen das Fachkräfte 
(mit Einverständnis der Eltern)?

Strafrechtlich relevante Inhalte (z. B. § 131, 
§ 184 StGB)

Grenze: grobe P ichtverletzung

Schwer jugendgefährdende Inhalte Grenze: grobe P ichtverletzung Grenze: grobe P ichtverletzung der Eltern. 
StGB-Verstoß ausschließen!

Indizierte Trägermedien und digitale Dienste Grenze: grobe P ichtverletzung Grenze: grobe P ichtverletzung der Eltern. 
StGB-Verstoß ausschließen!

Trägermedien mit FSK-/USK-Kennzeichnung 
»ab 18«

Grenze: Kindeswohlgefährdung Grenze: grobe P ichtverletzung der Eltern.

Ungekennzeichnete Trägermedien Grenze: Kindeswohlgefährdung Grenze: Kindeswohl. StGB-Verstoß aus-
schließen! 

Inhalte mit FSK-/USK-Kennzeichen »ab 6«, 
»ab 12«, »ab 16«

in privaten Kontexten (in öff entlichen Kontexten nicht 
privilegiert)

  Wann ist eine Veranstaltung »öff entlich«? 

Das JuSchG de niert »Öff entlichkeit« nicht. Zwei hilfreiche 
Kriterien aus der Rechtsprechung: 
→      Die Veranstaltung ist für eine vorher nicht konkret um-

rissene Personengruppe zugänglich. 
→      Es bestehen keine persönlichen Beziehungen zwischen 

den Teilnehmenden untereinander oder zum Veranstal-
ter. Selbst bei Schulklassen ist nicht eindeutig geklärt, 
ob eine Medienvorstellung im Klassenverbund »öff ent-
lich« ist. Viele Arbeitsformen der Medienarbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen sind jedenfalls nicht zweifelsfrei 
privat – genau deshalb ist das Erziehungsprivileg für 
die Praxis so relevant. 

Für welche Medien gilt das Privileg? 
Das Erziehungsprivileg in § 27 Abs. 4 JuSchG umfasst alle 
Trägermedien und Telemedien, wenn diese indiziert oder 
schwer jugendgefährdend sind: physische Datenträger mit 
Filmen oder Spielen, Musik-CDs, Bücher, Magazine sowie 
sämtliche Online-Angebote einschließlich Video- oder Musik-
streamingdiensten. Das Erziehungsprivileg in § 28 Abs. 4 
JuSchG betriff t ausschließlich Bildträger mit Filmen oder 
Spielen, die nicht gekennzeichnet sind oder die FSK-/USK-
Kennzeichnung »ab 18« tragen. Achtung: Die Privilegierung 
gilt nicht für FSK- bzw. USK-gekennzeichnete Medien mit den 
Kennzeichnungen »ab 6«, »ab 12« oder »ab 16«.  

  Praxis-Beispiel 

Ein indizierter Gangster-Rap-Song auf CD oder als 
Online-Stream kann in der Medienarbeit mit Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten eingesetzt werden. 
Ebenso ein FSK-18-Spiel lm oder ein USK-18-Computer-
spiel – auch jeweils mit Einverständnis der Eltern. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
Anders als der Begriff  »Erziehungsprivileg« vermuten lässt, 
stellt das JuSchG keine Anforderungen an die Person, den Ort 

oder den Kontext. Es gibt genau eine zwingende Vorausset-
zung: Das Einverständnis der Eltern muss vorliegen. 

Wie holen Sie das Einverständnis richtig ein? 
→      Konkret: Immer für den jeweiligen Medientitel einho-

len, nicht pauschal. 
→      Informiert: Erziehungsberechtigte stets über den Medien-

titel, den Inhalt und das pädagogische Ziel aufklären. 
→      Schriftlich: Empfehlenswert zur Dokumentation, aber 

nicht gesetzlich vorgeschrieben. 
→      Keine Blanko-Einwilligungen: »Mein Kind darf alles 

anschauen« ist weder rechtlich ausreichend noch 
empfehlenswert.  

  Achtung: Kein Einverständnis = kein Schutz! 

→      Ohne die Zustimmung aller Personensorgeberechtigten 
der beteiligten Minderjährigen greift das Privileg nicht. 
Sie machen sich angreifbar für strafrechtliche Vorwürfe 
oder Bußgeldforderungen. Im Zweifelsfall lieber erneut 
nachfragen oder auf die Vorführung verzichten. 

Was emp ehlt sich darüber hinaus? 
Auch wenn das Gesetz keine formalen 
Anforderungen an die Quali kation 
oder an eine pädagogische Betreuung 
stellt, sollten Sie in der Praxis: 
→  die Inhalte vorher selbst sichten, 
→    eine pädagogische Einordnung 

vorbereiten und 
→    die Medieninhalte gemeinsam mit 

den Jugendlichen re ektieren. 

Wo liegen die Grenzen der Privilegierung? 
Grenze 1: Strafrechtliche Schranken 

Das Erziehungsprivileg endet dort, wo das Strafrecht be-
ginnt. Die Strafgesetze kennen zwar ein Elternprivileg, erwei-
tern dieses aber nicht auf Dritte. Wenn jugendschutzrele-
vante Medien gleichzeitig Straftatbestände erfüllen – etwa 
Gewaltverherrlichung (§ 131 StGB) oder Pornogra e (§ 184 
StGB) –, gilt kein erweitertes Privileg für Fachkräfte.  

  Praxis-Tipp 

→      Sie möchten mit einem indizierten Titel arbeiten und 
sind unsicher, ob er strafrechtlich relevant ist? Erkun-
digen Sie sich bei der Bundeszentrale für Kinder- und 
Jugendmedienschutz (BzKJ), ob dort Informationen über 
eine mögliche strafrechtliche Relevanz vorliegen. 

   Grenze 2: Inhalte mit FSK-/USK-Kennzeichen »ab 6«, 
»ab 12«, »ab 16« 

Eine häu ge Fehlannahme: das Erziehungsprivileg gilt nicht 
für entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte mit niedrigerer 
Altersfreigabe als einer »ab 18«. Das bedeutet: Einen FSK-
16-Film in der Medienarbeit mit Unter-16-Jährigen oder ein 
USK-12-Game im Beisein von Unter-12-Jährigen einzusetzen, 
ist selbst mit Einverständnis der Eltern und pädagogischer 
Begleitung nicht durch das JuSchG privilegiert. 

Grenze 3: Gröbliche Verletzung der Erziehungsp icht 
Bei schwer jugendgefährdenden oder indizierten Medien 
setzt das Gesetz dem elterlichen Einverständnis eine Grenze: 
Wenn Eltern eine off ensichtlich unverantwortliche Zustim-

mung erteilen – etwa zur Arbeit von Grundschulkindern mit 
expliziten Gewaltdarstellungen –, kann sich die Fachkraft 
nicht auf das Erziehungsprivileg berufen.

  Faustregel für die Praxis 

→      Setzen Sie das Alter der Teilnehmenden in Verhältnis zu 
den jugendschutzrelevanten Darstellungen. Je off en-
sichtlicher die Beschäftigung mit gefährdenden Inhal-
ten zu junge Minderjährige überfordern oder ängstigen 
würde, desto eher ist von einer gröblichen Sorgfalts-
p ichtverletzung der Eltern bei der Einverständnis-
erteilung auszugehen. 

Fazit 
Das erweiterte Erziehungsprivileg ist kein »Schlup och« zum 
beliebigen Vorführen von Erwachsenenmedien, sondern 
eine gesetzliche Möglichkeit, die mit Augenmaß eingesetzt 
werden sollte: Immer zum Wohle der Jugendlichen und in 
Absprache mit deren Eltern. 
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CANNABIS VERSTEHENDas CanG (Cannabisgesetz) ist 2024 in Kraft getreten. Cannabis ist immer noch 

verboten, aber es gibt einige Ausnahmen. So dürfen Erwachsene legal Cannabis  

unter gewissen Voraussetzungen konsumieren, für Minderjährige bleibt es 

verboten. Da aber durch das Gesetz Cannabis gesellschaftsfähiger ist und der 

illegale Konsum unter 18 weiter stattfindet, informiert dieser Flyer über die po-

tenziellen Gefahren von Cannabis und hilft, gesunde Entscheidungen zu treffen.
WAS IST CANNABIS?Cannabis stammt aus der Cannabispflanze, auch bekannt als Hanfpflanze. Die 

Pflanze hat eine lange Geschichte der Verwendung sowohl für medizinische  

als auch für industrielle Zwecke. Die verschiedenen Teile der Pflanze können 

verwendet werden, um Produkte wie Textilien, Nahrungsmittel, Papier und 

Medikamente herzustellen. Sie stammt ursprünglich aus Zentral- und Südasien 

und wurde im Laufe der Zeit in verschiedenen Teilen der Welt kultiviert. 

Cannabis enthält chemische Verbindungen, die als Cannabinoide bekannt 

sind und verschiedene Wirkungen auf den Körper haben können. Die beiden 

wichtigsten chemischen Bestandteile von Cannabis sind Tetrahydrocannabinol 

(THC) und Cannabidiol (CBD). THC (Tetrahydrocannabinol): THC ist der Hauptbestandteil von Cannabis, 

der für die psychoaktiven Effekte verantwortlich ist. Es interagiert mit den 

Cannabinoidrezeptoren im Gehirn und kann eine Vielzahl von Effekten wie 

Euphorie, Entspannung und Veränderungen der Wahrnehmung verursachen.

CBD (Cannabidiol): Im Gegensatz zu THC ist CBD nicht psychoaktiv und hat 

keine berauschende Wirkung. Es interagiert auch mit den Cannabinoid- 

rezeptoren, aber auf eine andere Weise. CBD wird oft für seine therapeutischen 

Wirkungen genutzt, wie der Behandlung von Schmerzen, Entzündungen, 

Angstzuständen und Epilepsie. 
DIE VERSCHIEDENEN FORMEN VON CANNABIS

Cannabis kann auf verschiedene Arten konsumiert werden, was seine Vielseitig- 

keit ausmacht. Häufigste Konsummethoden sind das Rauchen, Verdampfen 

und Essen. Beim Rauchen wird Cannabis normalerweise in Form von ge-

trockneten Blüten in Zigaretten oder Pfeifen geraucht. Beim Verdampfen wird 

Cannabis in einem Gerät erhitzt, das die Wirkstoffe verdampft, ohne dass sie 

verbrannt werden. Beim Essen wird Cannabis in Lebensmittel wie Kekse,  

Brownies oder Bonbons eingearbeitet. Nur die getrockneten Blüten sind durch 

das CanG seit dem 1.4.24 mit THC erlaubt, alles andere bleibt verboten. 

Cannabis ist in verschiedenen Formen erhältlich (mit und ohne THC):

 � Getrocknete Blüten: Die traditionelle Form von Cannabis,  

die geraucht oder verdampft werden. 
 � Öle: Konzentrierte Extrakte von Cannabis, die oral eingenommen  

oder auf die Haut aufgetragen werden. 
 � Esswaren: Lebensmittel und Getränke, die Cannabis enthalten,  

die eine langsamere und länger anhaltende Wirkung erzielen.

 � Topicals: Cremes, Salben und Lotionen, die CBD ent- 

halten und lokal auf die Haut aufgetragen werden, um  

Schmerzen oder Entzündungen zu lindern.

JUGENDLICHE UND CANNABIS

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE. 
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WIRKUNG UND FOLGENCannabis ist heute nicht mehr mit dem vergleichbar, was viele Eltern oder 

Großeltern noch aus ihrer Jugend kennen. Der THC-Gehalt hat sich in den  

letzten Jahrzehnten zum Teil verzehnfacht. Während früher oft 2–5 % THC 

enthalten waren, liegt der Gehalt heute häufig bei 15–25 %, manchmal sogar 

darüber. Das bedeutet: Die Wirkung ist wesentlich stärker – und damit auch 

das Risiko der Folgen. Dealer verkaufen Cannabis meistens mit sehr hohem 

THC-Gehalt, die zusätzlich mit gefährlichen Streckmitteln verunreinigt sein 

können. Das Risiko für Abhängigkeit oder gesundheitliche Schäden ist hier 

besonders groß. Auch die vermeintliche Sicherheit durch erworbenes Saat-

gut ist nur bedingt gegeben, da selbst bei einem angegebenen voraussichtli-

chen THC-Gehalt das Ergebnis abweichen kann. In Anbauvereinigungen wird 

bei der Ernte immer der Gehalt von THC und CBD geprüft und angegeben. 
KURZFRISTIGE FOLGENEuphorie: Viele Menschen erleben ein Gefühl von Euphorie oder Hochgefühl 

nach dem Konsum von Cannabis. Dies ist auf die Freisetzung von Dopamin 

im Gehirn zurückzuführen, was zu angenehmen Empfindungen führt.

Veränderte Wahrnehmung: Cannabis kann die Sinneswahrnehmung  

verändern, was zu einer intensiveren visuellen, auditiven oder taktilen  

Wahrnehmung führen kann. Dies kann als angenehm empfunden werden, 

aber es kann auch zu Desorientierung oder Verwirrung führen.

Körperliche Reaktionen: Eine häufige Nebenwirkung ist Müdigkeit oder 

Schläfrigkeit. Dies kann dazu führen, dass sich die Person träge oder lang-

sam fühlt und sich schwer konzentrieren kann. Manche Konsument*innen 

berichten nach dem Kiffen auch von Panikattacken oder Herzrasen. LANGFRISTIGE FOLGENGedächtnisprobleme: Der regelmäßige Konsum von Cannabis kann zu  

Gedächtnisproblemen führen, insbesondere zu Schwierigkeiten beim  

Abrufen von Informationen und beim Kurzzeitgedächtnis.
Konzentrationsstörungen: Cannabis kann die Fähigkeit zur Konzentration 

und Aufmerksamkeit beeinträchtigen, was sich negativ auf die schulischen 

oder beruflichen Leistungen auswirken kann.Abhängigkeit: Langfristiger / übermäßiger Konsum kann zu einer psychi-

schen Abhängigkeit führen, bei der die Person das Bedürfnis verspürt, die 

Substanz weiter zu konsumieren, um sich wohl zu fühlen oder um negative 

Entzugserscheinungen zu vermeiden.

WICHTIG ZU WISSEN
Die verschiedenen Formen von Cannabis haben  unterschiedliche Wirkungen und der Konsum ist  immer mit Risiken verbunden – insbesondere für  junge Menschen. 

Informiere dich VOR dem Konsum über die  potenziellen Auswirkungen und Risiken. 

WIE MAN HILFE BEKOMMTFRAGEN ODER PROBLEME MIT CANNABIS
Eltern, Erziehungsberechtigte oder andere Erwachsene in der Familie  

können eine vertrauenswürdige Quelle für Informationen und Unterstützung 

sein. Sie können bei Fragen über Cannabis helfen und bei Bedarf professionelle 

Hilfe vermitteln.
Lehrer*innen / Schulsozialarbeiter*innen sind oft geschult, um Jugend-

lichen bei persönlichen Problemen zu helfen. Sie können Ratschläge geben, 

Informationen bereitstellen und gegebenenfalls an Fachleute verweisen.

Ärzt*innen / medizinische Fachkräfte können bei Fragen zu den Auswir-

kungen von Cannabis auf die Gesundheit helfen und bei Bedarf Beratung 

oder Behandlung anbieten.Beratungsstellen / Hotlines bieten teilweise anonyme Unterstützung und 

Beratung für Menschen mit Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit 

Cannabis-Konsum an. 

www.bzga.de/service/beratungsstellen 

www.drugcom.deBETROFFENEN HELFENAngebot von Unterstützung: Hör Freund*innen zu, wenn sie Schwierigkeiten 

mit Cannabis haben. Zeig Verständnis, Mitgefühl und Empathie für ihre  

Situation. Biete an, sie bei der Suche nach Beratung oder Behandlung zu 

unterstützen und begleite sie gegebenenfalls zu den Terminen. Lass dich aber 

nicht mit in den Strudel der Abhängigkeit ziehen und achte auf deine Grenzen. 

Informieren: Kläre sachlich über die Risiken und Auswirkungen von Cannabis- 

Konsum auf. Stell sicher, dass Freund*innen die Fakten verstehen und infor-

mierte Entscheidungen treffen können. 
www.cannabispraevention.de  

www.cannabis-kompakt.de

Alternativen finden: Überlegt gemeinsam welche andere Möglichkeiten es 

zur Bewältigung von Stress oder Problemen gibt, die nicht den Konsum von 

Cannabis beinhalten. Hier ein paar Beispiele: Sport, Meditationen, Hobbys 

oder soziale Aktivitäten.
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JUGEN DL ICHE 
UN D CHATTEN

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

KOMMUNIKATION IM INTERNET
Computer und Smartphones sind aus der Alltagswelt nicht mehr wegzu-
denken. Auch im Alltag von Kindern und Jugendlichen sind sie nicht nur 
Bestandteil, sondern spielen eine große Rolle in der Kommunikation.  
Deshalb ist Medienpädagogik heute wichtiger denn je und eine wesentliche 
Aufgabe der Jugendhilfe. 

Diese Broschüre soll die digitale Kultur inklusive ihrer Vorzüge und Gefahren 
für Kinder und Jugendliche aufzeigen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist 
nicht gegeben, denn die digitale Welt verändert sich gerade seit Corona 
noch rasanter als zuvor. Wir wollen Grundlagen vermitteln und die Wahr-
nehmung für potenzielle Gefahren schärfen. 

Die gängigen Begriffe haben wir unter dem Begriff „Chatsprache“  
zusammengefasst.

GRUNDSÄTZLICHES
Chatten ist ein Wort, das mittlerweile auch zur deutschen Sprache ge-
hört. Es kommt vom englischen Verb „to chat“ und bedeutet: plaudern, 
schwätzen, sich unterhalten. Davon abgeleitet werden digitale Räume, in 
denen Unterhaltungen zu bestimmten Themen geführt werden, Chatrooms 
genannt. Dort unterhalten sich die anwesenden Personen gleichzeitig und 
in Realzeit. Dieser digitale Ort kann als Gegenstück zum realen Treffplatz 
gesehen werden, wie ein Eiscafé oder die Innenstadt. Die Themenpalette 
ist hier breit gefächert: von Wissenschaft über Politik bis hin zu Hobbies 
wird alles angeboten. Die Betreibenden dieser Angebote sind sowohl in der 
Öffentlichkeit als auch bei Privatpersonen zu finden und meist bieten diese 
Chatrooms eine Vielzahl unterschiedlicher Channels an. Hier geht es um 
den Austausch miteinander.

Soziale Netzwerke dagegen werden insbesondere dazu genutzt, virtuell 
Freund*innen zu treffen und den Kontakt mit ihnen zu halten. Sie funktio-
nieren vor allem über die Selbstdarstellung ihrer Nutzer*innen. Sie erstellen 
ein eigenes Profil mit möglichst vielen persönlichen Angaben, häufig mit-
hilfe der Möglichkeit, Fotos, Musik- und Video-Dateien hochzuladen.  
Die Vernetzung der Mitglieder erfolgt über Freundeslisten; der Austausch  
untereinander findet mittels integrierter Chats oder persönlicher Nachrichten 
statt.

Apps auf dem Smartphone wie WhatsApp oder Telegram zählen ebenfalls 
zu den sozialen Netzwerken, die zum Austausch gedacht sind. Sie sind so-
genannte Instant Messenger. Je nach Plattform sind sie komplett anonym 
oder benötigen die mobile Telefonnummer zur Anmeldung.

INFORMATION UND BERATUNG

RUND UM JUGENDSCHUTZ www.jugendschutz-info.de 

NUMMER GEGEN KUMMER E. V.
Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 | Elterntelefon: 0800 111 0550

STELLE FÜR JUGENDSCHUTZ IN TELEMEDIEN UND  
MELDESTELLE BEI VERSTÖßEN
www.jugendschutz.net (Beschwerdeformular) | hotline@jugendschutz.net

FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE MULTIMEDIA (FSM) 
www.internet-beschwerdestelle.de I hotline@fsm.de 
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REIZ UND RISIKEN
Der Reiz in der digitalen Kommunikation liegt in der problemlosen und 
schnellen Handhabung. Wie im direkten Gespräch geht der Austausch auch 
über Belangloses hinaus. Kinder und Jugendliche mit gleichen Interessen 
können sich im Chat immer wieder treffen und eine Art Freundeskreis 
bilden: eine Community. Die Registrierung ist meist kostenlos, allerdings 
profitieren die Anbietenden durch Werbebanner und kostenpflichtige  
Zusatzfunktionen. Nichtkommerzielle Kinder-Chat-Anbietende stellen einen 
sicheren Raum bereit. Der größte Reiz der digitalen Kommunikation liegt 
aber wohl in der Anonymität – die User*innen fühlen sich unangreifbarer.

Dazu darf nicht vergessen werden, dass der Aufbau eines Freundeskreises, 
die Selbstdarstellung und Außenwirkung, sowie der Austausch mit Gleich-
altrigen wichtige Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen sind, die teil-
weise in den sozialen Netzwerken erfüllt werden können. 

Digitale Kommunikation beinhaltet neben den gerade genannten Vorteilen 
jedoch auch Risiken, die nicht immer nur durch Interaktion mit anderen 
User*innen entstehen. 

CYBERMOBBING
Unter diesen Begriff fallen Beleidigungen, die auch rassistisch, sexistisch 
oder extremistisch geprägt sein können. Die vermeintliche Anonymität 
sorgt dafür, dass sich die Täter*innen sicherer fühlen.

CYBERGROOMING
Sexuelle Belästigungen von Kindern und Jugendlichen sind ein Risiko. Gerade 
Erwachsene nutzen die Anonymität, um Minderjährige zu sexuell orientierten 
Handlungen aufzufordern. Darüber hinaus gibt es häufig Anfragen im öffentli-
chen Chat nach privateren Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. 

PROBLEMATISCHE INHALTE
Von politisch inkorrekten User*innennamen über Beiträge, die inkorrekte 
Meinungen oder gar Fake News verbreiten, bis hin zur direkten Verlinkung. 
Diese Inhalte können rassistisch, sexistisch, pornografisch oder extremis-
tisch sein. Betrachtet Inhalte kritisch und prüft die Quellen. (Seriös sind 
z. B. die öffentlich-rechtlichen Medien.) 

WEITERE GEFAHRENPUNKTE
 Ü Veröffentlichung und Weitergabe von persönlichen Informationen
 Ü Zusendung von Viren, Spam und pornografischem Material
 Ü Nutzung auch während der Schulzeit
 Ü Möglicherweise keine professionelle oder elterliche Kontrolle
 Ü Suchtpotenzial 
 Ü Austausch von Bildern mit evtl.  

 unkontrollierter Weitergabe an Dritte
 Ü Upload und Weitergabe von  

 urheberrechtlich geschützten Daten
 Ü Fake-Profile oder Betrüger*innen 

ALTERSGRENZEN SOCIAL MEDIA

 ALTER ABFRAGE EINVERSTÄNDNIS ANMERKUNG  
  VOM ALTER ELTERN

Instagram 13 ja ja, per E-Mail* 

Facebook 13 ja nur für einige  
   Funktionen 

YouTube 16 ja ja* 

Snapchat 13 ja  ja* 

TikTok 13 ja ja, per E-Mail* 

Twitter 13 ja ja* 

Zoom 16 ja - 

Discord 13 ja   

Pinterest 13 ja - 

WhatsApp 16 ja enfällt

Threema - - - 

Telegram 16 ja -

Signal 13 ja ja* 

sonst erst ab 16 Jahren 
personalisierte Werbung
Keine Gesichterkennung 
unter 16 Jahren; Angaben 
zu Religion, Politik,  
personalisierte Werbung 
nur nach Zustimmung  
der Eltern
YouTube Kids ohne 
Altersfreigabe mit Google 
Family-Link-Account

Bildungsbereich als 
Ausnahme möglich

nein, aber bei Verdacht 
verifizieren mit Aus-
weisdokument nötig

geringe Privatsphäre;
NSFW (Not Save For Work) 
sind 18+ Inhalte

nicht alle Funktionen 
freigeschaltet

Stand 09/22

nicht sicher, sammelt Daten 
für kommerzielle Zwecke
sehr sicher,  
aber kostenpflichtig. 
unbedingt Einstellungen 
modifizieren
Privatsphäre und  
Datenschutz sehr gut. 
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Kompakt-Flyer 
für Jugendliche 
und Eltern!
Die Flyer geben Informationen zu ver-
schiedenen Themen, die Jugendliche 
stark beschäftigen. Auch Eltern sind an 
diesen Basis-Infos interessiert, da sie in 
der ständigen Diskussion mit ihren Kin-
dern sind und mitlernen müssen.

Nicht jedes Jugendamt, jede Beratungs-
stelle oder sonstige Institution kann immer ak-
tuelle Flyer zu verschiedensten Themen her-
stellen. Deshalb hat der Drei-W-Verlag diese 
Flyer-Reihe entwickelt. Sie haben ein Thema, 
das Sie interessiert und in unserer Reihe fehlt? 
Sprechen Sie uns an.

Warum Flyer?
Bei Vielen besteht der Wunsch nach Infos mit 
dem Nötigsten und das möglichst kompakt. 
Wir wissen, dass gedruckte Infos immer noch 
sehr gefragt sind. Sie müssen kurz, in ver-
ständlicher Sprache und interessant gestal-
tet sein. Etwas mitzugeben oder aussuchen 
zu können auf haptischem Papier macht eine 
Info wertiger. Bei Projekttagen in Schulen, an 
Elternabenden, im Foyer des Jugendamtes 
und zur persönlichen Weitergabe bei Fragen 
von Interessierten ist dieses Medium ideal.

Mit diesen Flyern haben Sie die Möglichkeit, 
ohne großen eigenen Aufwand, professionell 
Ihre Bürger*innen über wichtige Themen zu in-
formieren. Optisch alles aus einem Guss und 
inhaltlich immer aktuell.   

Alle Flyer sind auf DIN-Lang gefalzt 
und haben 8 oder 6 Seiten.

JUGENDLICHE 
UND SEXUALITÄT

JU GE N DLI CHE 
U N D C HAT T EN

JU GE N DLI CHE  U N D 
F ÜHRERS C HE IN

JUGENDLICHE  
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K I N D E R ,  J U G E N D L I C H E 
U N D TRAUER

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

KINDER
KINDER TRAUERN ANDERS
Grundsätzlich ist die Trauer bei einem Kind schwer erkennbar, oft nicht hörbar 
und wird nicht offen mitgeteilt, denn das Kind hat keine Worte hierfür, kann 
auf keine Erfahrungen zurückgreifen und es fehlt an ausreichenden Regu-
lationsmöglichkeiten. Wenn ein Kind trauert, geschieht dies in plötzlich 
auftretenden Schüben. Sie leben in der Gegenwart, Momente großer Trauer 
können auf fröhliches Spiel folgen. Die Trauerphasen werden weniger  
kontinuierlich als bei Jugendlichen erlebt, wie das Springen in Pfützen –  
mit Wiederholungen und Überlappungen.

SCHOCK
Kinder sind auf möglichst genaue Informationen angewiesen, da sie ihre 
Sprachlosigkeit nicht durch Fragerituale überwinden können. Das Kind 
erstarrt innerlich und leugnet den Tod. Es zieht sich in sich zurück und  
versucht so zu leben, als sei nichts geschehen. Dies dient der aktuellen  
Entlastung, im günstigsten Fall bestimmt das Kind dadurch selbst, wann 
und in welchem Maße es sich mit der Todesnachricht konfrontiert.

KONTROLLIERTE PHASE
Kinder kennen den Verhaltenskodex der Trauer nicht und versuchen, die 
Gewohnheiten der Nächststehenden nachzuahmen. Das irritiert und hemmt 
das Kind und führt dazu, dass es sich selbst und der Realität fremd wird.

REGRESSION
In dieser hochemotionalen Phase geschieht bei Kindern im Vorschul- und 
frühen Schulalter eine Ursachenpersonalisierung, d. h. die Schuld wird  
einer Person, ihrem Verhalten oder Denken zugeordnet. Wenn sich das Kind 
selbst für den „Täter“ hält, entstehen Scham- und Schuldgefühle, die nicht in 
Wörter gefassst werden können. Regressives Verhalten kann sich in Weinen 
und Jammern äußern oder auch in Bettnässen und der Verweigerung von  
Aufnahme fester Nahrung.

ADAPTION
6- bis 9-jährige Kinder können die Endlichkeit des Todes verstehen und 
haben ein sachliches nüchternes Interesse an den Äußerlichkeiten des  
Todes. Auch wenn sie den Tod als Tatsache erfassen, verstehen sie nicht alles 
und können nicht rational darauf reagieren und akzeptieren ihn nicht immer 
oder entwickeln Verlust- und Trennungsängste. Kinder begreifen, dass der 
Tod alle Menschen treffen kann, dies führt zu einem größeren Sicherheits-
bedürfnis, Trauerschmerz und Trauergefühle werden entwickelt, Realität 
und Fantasie wechseln sich im Erleben ab.

9- bis 12-Jährige zeigen eine sachliche Einstellung auch bezüglich der  
biologischen Aspekte des Sterbens. Z. B. wollen sie wissen, wie sich der 
Körper eines Sterbenden verändert.FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  

ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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HILFESEITEN

https://herwig-blankertz-schule.de/images/medien/Material-
sammlung_Tode_und_Trauer/Beschr_TrauerbeiKiJu.pdf

www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/

HILFESEITEN – KINDER

www.bestattungen.de/ratgeber/trauerhilfe/trauer-bei-kindern/

www.trauerundgedenken.de/trauerratgeber/umgang-mit-
trauer/trauer-trost-kinder-trostkoffer-verlust-familie-trauerbe-
waeltigung-ratgeber

HILFESEITEN – JUGENDLICHE

www.sueddeutsche.de/leben/die-richtigen-worte-finden-
wenn-teenies-trauern-1.693361

https://familientrauerbegleitung.de/lavia-trauermodell

https://klartext-trauer.de

https://km.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
km/intern/PDF/Publikationen/Schulartuebergreifend/2024_
Tod_und_Trauer_in_der_Schule.pdf

JUGENDLICHE 
WENN JUGENDLICHE TRAUERN
Jugendliche durchlaufen unterschiedliche Gefühlszustände, die jedoch 
kein starr ablaufendes Schema darstellen, sondern nur Anhaltspunkte 
zum Verständnis aufzeigen sollen. Sie können eintreten, müssen aber 
nicht. So sind die Reaktionsphasen nur als Orientierungshilfe zu sehen. 
Trauer ist immer ein individueller Prozess.

SCHOCK
Sprachlosigkeit und Handlungsunfähigkeit. Der Mensch erstarrt innerlich, 
leugnet zuweilen den Tod. Je unerwarteter der Verlust eines Menschen, 
desto größer ist der Schock.

KONTROLLIERTE PHASE
Diese Phase folgt, nachdem der Schock abgeklungen ist, meist ein bis 
zwei Tage später. Hierbei gibt es eine doppelte Form der Kontrolle, einmal 
über sich selbst und zum anderen die kontrollierenden Maßnahmen von 
Außenstehenden, die sich in Erwartungshaltungen und Verhaltensvor-
schriften äußern.

REGRESSION
Dieser Rückzug und ein manchmal einhergehendes apathisches Verhalten 
sind Abwehrmechanismen. Die Seele ist überlastet und schonungsbedürftig.  
Menschen greifen in belastenden Situationen auf früher erworbene,  
besonders kindliche Verhaltensweisen zurück. Diese Phase ist von hoher 
Emotionalität gekennzeichnet. Es kommt zu Weinen, Klagen, Wutanfällen, 
Scham- und Schuldgefühlen (zur psychischen Desorganisation).

ADAPTION
Die Annäherung an das Leben. Hier wird die Trauer in das eigene Ich integ-
riert und es findet eine Erneuerung der inneren Welt statt. Im Laufe der Zeit 
verändert sich die Trauer. Nach ca. einem Jahr verliert sie die Intensität, der 
Verlust begleitet jedoch ein Leben lang. Es findet ein Prozess statt, in dem 
der Jugendliche lernt, die Trauer zu kontrollieren, sich von Gedanken nicht 
vereinnahmen zu lassen und der Trauer einen Platz im Leben zu geben.
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Jeder Flyer kostet 0,40 €
Mengenrabatte je Flyertyp
ab	 25	Exemplaren  =  10 %
ab	 50	Exemplaren  =  15 %
ab	 100	Exemplaren  =  20 %
ab	 500	Exemplaren  =  25 %
ab	 1.000	Exemplaren  =  30 %
Alle angegebenen Preise  
inkl. gesetzliche MwSt.

14 Flyer zur Auswahl
■	Sexualität 	 BS.-Nr.:  3001
■	 Taschengeld	 BS.-Nr.:  3002
■	 Chatten 	 BS.-Nr.:  3003
■	 Führerschein	   BS.-Nr.:  3004
■	 Ausgehen	 BS.-Nr.:  3005

Möglichkeiten der Individualisierung
Eine Mindestbestellmenge von 500 Exemplaren je Flyertyp ist hierfür notwendig. 
Ein Mehraufwand für die Gestaltung ist ab 75 € je Flyertyp einzuplanen. 

Möglichkeit 1: Bei jedem Flyer ist auf der letzten Seite ein Raum für Ihre Infos vorgesehen. 
Dort kann z. B. Ihr Logo, Ihre Kontaktdaten u. a. eingedruckt werden. Der Eindruck ist mehrfarbig.

Möglichkeit 2: Sie möchten gerne Ihre eigene CI einsetzen? Unser grafisches Team wird die Flyer nach 
Ihren Gestaltungsvorschriften umgestalten. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, weitere Änderungs-
wünsche zu verwirklichen, z. B. Abdruck der örtlichen Hilfs- und Beratungsangebote.

Bitte sprechen Sie uns an 0 20 24 | 5119. Wir finden für Sie die passende Lösung.

■	 Verträge 	 BS.-Nr.:  3006
■	 Alkohol	 BS.-Nr.:  3007
■	 Hitze	 BS.-Nr.:  3008
■	 Filme & Serien	 BS.-Nr.:  3009
■	 Trauer	 BS.-Nr.:  3010

■	 Cannabis	 BS.-Nr.:  3011
■	 Schulvermeidung 	 BS.-Nr.:  3012
■	 Essstörungen 	 BS.-Nr.:  3013
■	 Vapes	 BS.-Nr.:  3014

 §10 JuSchG: Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  

Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse  

an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen 

oder der Konsum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden.

…
(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse 

dürfen Kindern und Jugendlichen weder im Versandhandel angeboten noch  

an Kinder und Jugendliche im Wege des Versandhandels abgegeben werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektro-

nische Zigaretten oder elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein 

elektronisches Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole mit  

dem Mund eingeatmet werden, sowie für deren Behältnisse.

SWIPEN & VAPEN ––  EIN RISKANTER DOPAMIN-KREISLAUF
Die Infos zu gesundheitlichen Folgen und Swipen & Vapen beruhen u. a. auf Erkenntnissen  

der CDC (Centers for Disease Control and Prevention), der BZgA und der Deutschen Gesell-

schaft für Pneumologie.

MIT STARKEN GEFÜHLEN DURCH SOCIAL MEDIA 

Durch positive Reaktionen auf eigene Posts (Likes, Herzen, Kommentare 

usw.) wird jedes Mal das Hormon Dopamin – zuständig für Lust, Motivation 

und Sucht – ausgeschüttet und so wächst das Selbstbewusstsein. 

Aber was ist, wenn es eine negative Reaktion gibt? Schon geht  

die Laune in den Keller und Trauer, Wut oder Frust tauchen auf. 

Um diese Hochs und Tiefs zu überstehen, greifen immer mehr 

Kinder und Jugendliche zum Vapen (schmeckt einfach besser  

als normale Zigaretten) und außerdem machen Influencer*innen 

massiv Werbung dafür auf TikTok.  
BERUHIGUNGSEFFEKT DURCH DAS NIKOTIN BEIM VAPEN

Es gibt in der Forschung keine genauen Anhaltspunkte aber einige Vermu-

tungen, warum Nikotin entspannt: Ü Direkt nach dem Konsum setzt der körperliche Entzug ein. Beim nächs-

ten Konsum entspannt der Körper, weil der Entzug kurz nachlässt.

 Ü Beim Konsum wird Dopamin freigesetzt (s. oben).
 Ü Das Inhalieren und Ausatmen des Dampfes kann entspannend und 

meditativ wirken. 
FOLGEN?
Der Körper gewöhnt sich an eine ständige Belohnung (“immer wieder ein 

kleiner Glücks-Kick”). Es entsteht ein Suchtkreislauf: Ohne Swipen und 

Vapen fühlen sich Jugendliche schnell unruhig, gelangweilt oder gestresst. 

Das macht es noch schwerer, mit dem Konsum aufzuhören. WAS SAGT DAS GESETZ?Verkauf und Besitz von Vapes ist für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. 

Auch nikotinfreie Vapes dürfen nicht an Minderjährige verkauft werden. 

Verstöße haben rechtliche Konsequenzen für den*die Verkäufer*in.

UMWELTAUSWIRKUNGENEinweg-Vapes und die leeren Kartuschen von wiederverwendbaren 

Vapes stellen ein wachsendes Umweltproblem dar. Sie bestehen aus 

verschiedenen Materialien wie Kunststoff und Metall, die oft nicht  

recycelbar sind.
Die in den Geräten und Kartuschen enthaltenen Batterien und Nikotin- 

reste können schädliche Substanzen in die Umwelt freisetzen, wenn 

sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Die steigende Popularität 

von Vapes führt somit zu einer Zunahme von Elektroschrott und  

potenzieller Umweltverschmutzung. 

MEHR INFOS UND HILFENwww.nichtraucherhelden.dewww.drugcom.dewww.bzga.de
www.rauchfrei-info.de

JUGENDLICHE  UND VAPEN

FÜR KINDER, JUGENDLICHE, ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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JUGENDLICHE UND SCHULVERMEIDUNG

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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WAS SCHULE TUN KANNLehrkräfte fühlen sich manchmal persönlich angegriffen oder überfor-

dert, wenn das Kind ihrem Unterricht fernbleibt. Und wenn das Kind / 

der*die Jugendliche dann in die Schule kommt, wird es (unbewusst) 

weniger beachtet oder abgestraft. Die Extraarbeit (Gespräche ausma-

chen und führen, verpassten Unterrichtsstoff sammeln, Nachschreibe-

termine für Klausuren / Tests anbieten, diese korrigieren etc.) muss in 

den ohnehin schon vollen Schulalltag integriert werden. 

Aber Fehlzeiten sind Signale – keine Störung des Schulbetriebs.  

Frühes Hinschauen, Rückfragen und gemeinsames Handeln können viel 

bewirken. Die Anwesenheit sollte positiv wahrgenommen werden und 

das Kind / der*die Jugendliche bestärkt werden. Auch Schule kann viel 

dazu beitragen, dass Kinder sich wieder sicher und gesehen fühlen.
HILFREICHE ANSÄTZE: Ü Wertschätzender Umgang – Lob auch für kleine Fortschritte

 Ü Klassenklima stärken durch Klassenrat, Gespräche, Mitgestaltung

 Ü Gewalt und Mobbing aktiv und frühzeitig entgegenwirken  

(z. B. Streitschlichter*innenprogramm)
 Ü Persönliche Rückmeldungen statt nur Zensuren

 Ü Flexible Gestaltung von Lernwegen – z. B. über Projektarbeit  

oder individuelle Aufgaben Ü Intensive Elternarbeit Ü Schullaufbahnberatung anbieten  Ü Zusammenarbeit mit Jugendhilfe, schulpsychologischem Dienst, 

Schulsozialarbeit, Jugendamt und anderen Netzwerkpartner*innen

 Ü Präsenzzeiten neutral oder positiv bewerten und so den Wiederein-

stieg erleichtern. Nicht vor der Klasse vorführen, sondern in einer 

wohlwollenden Umgebung das Gespräch suchen
Diese Schüler*innen bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit. Sie 

müssen sozial eingebunden werden und sich trotz ihres Fehlverhaltens  

als verstanden und wertgeschätzt erleben. Die Erfahrung von Selbst-

wirksamkeit und Erfolg spielt für diese Kinder / Jugendlichen eine  

besondere Rolle.

BUSSGELDER UND STRAFENWenn alle Gespräche und Angebote nicht mehr helfen, hat der Gesetz-

geber Strafen und Bußgelder vorgesehen, da es in Deutschland eine 

Schulpflicht gibt ( je nach Bundesland unterschiedlich).

 Ü Strafen für Eltern: Es kann ein Zwangsgeld (eine Art „Geld-Druck-

mittel“) verhängt werden. Dieses wird vom Amt verhängt, wenn 

Gespräche nichts bringen. Zusätzlich oder alternativ folgt eine 

Anzeige bei wiederholtem Fehlen. Es kann auch ein Bußgeld bis zu 

1.000 € oder mehr drohen. Ü Wenn Jugendliche (ab 14 Jahren) betroffen sind, greifen folgende Maß-

nahmen: Verwarnung, Sozialstunden, jugendgerichtliche Auflagen.

SCHULVERMEIDUNG  IST OFT EIN HILFERUFHinter dem „nicht zur Schule gehen“ steckt oft ein ganzes  

Bündel an Ursachen – im Jugendlichen selbst, in der Schule  

oder im sozialen Umfeld.
INNERE FAKTOREN: Ü Geringes Selbstwertgefühl und Selbstzweifel
 Ü Zu hohe Erwartungen an sich selbst Ü Angst vor Misserfolg oder Leistungsanforderungen

 Ü Schwierigkeiten im Umgang mit anderen  
(z. B. Schüchternheit, soziale Ängste)

 Ü Erschöpfung, depressive Verstimmungen  
oder psychosomatische Beschwerden

ÄUSSERE FAKTOREN: Ü Wenig (positive) Rückmeldung Ü Strenge Regeln
 Ü Falsche Schulform und somit Über- / Unterforderung

 Ü Individuelle Lernschwierigkeiten (können auch medizinisch sein wie 

AD(H)S, Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibschwäche etc.)

 Ü Hoher Druck von außen (z. B. durch Eltern oder Schule)

 Ü Starkes Konkurrenzdenken Ü Entmutigende Lehrer*innen oder wenig Unterstützung

 Ü Schlechte Erfahrungen in der Schule (Mobbing, Bloßstellung)

 Ü Fehlende Erfolgserlebnisse trotz AnstrengungBesonders heikel: Manche Jugendliche finden Anschluss in Gruppen, in 

denen das Schwänzen, Drogenkonsum oder Regelbrüche normal sind. 

Dort erleben sie Anerkennung – wenn auch auf eine ungünstige Weise.

Neu!

JUGENDLICHE UND ESSSTÖRUNG

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.
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WICHTIG:
Nicht alle Aussagen müssen auf dich zutreffen. Schon einige 

wenige Punkte können ein Hinweis darauf sein, dass dich 

das Thema Essen oder Körper gerade belastet.Dieser Test ersetzt keine ärztliche oder psychologische 

Diagnose. Er soll dir helfen, besser zu verstehen, was gerade 

in dir passiert – und ob es sinnvoll sein könnte, genauer 

hinzuschauen.
Wenn du merkst, dass dich diese Fragen berühren oder 

verunsichern, zögere bitte nicht, mit jemandem darüber 

zu sprechen. Das kann eine Freundin oder ein Freund sein 

– zusätzlich eine erwachsene Vertrauensperson, z. B. deine 

Eltern, eine Lehrkraft, die Schulsozialarbeit oder Kinderärztin 

bzw. Kinderarzt
Du musst da nicht allein durch. Unterstützung zu holen  

ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke.  

Egal, an welchem Punkt du gerade bist: Du bist nicht allein.

WAS IST EINE ESSSTÖRUNG?Eine Essstörung zeigt sich oft darin, dass sich Gedanken ständig um Essen, 

Körper oder Gewicht drehen. Das kann so stark werden, dass kaum noch 

Platz für andere Dinge bleibt. Es geht dabei nicht nur um das Gewicht –  

sondern um vieles, was man von außen nicht sehen kann. Im Inneren 

drehen sich die Gedanken häufig um Fragen wie z. B.: 

„Stimmt etwas nicht mit mir?“, „Mache ich etwas falsch?“ – „Warum habe ich 

das nicht im Griff und fühle mich unwohl?“ – „Darf ich das essen?“, „Bin ich 

zu dick?“ – „Warum lassen mich diese ständigen Gedanken ums Essen/Nicht-

essen und um meinen Körper nicht los?“Diese Gedanken können sehr viel Kraft kosten. Viele Betroffene fühlen sich 

dadurch erschöpft, verunsichert, traurig oder allein – auch wenn sie nach 

außen vielleicht „funktionieren“.Wichtig zu wissen: Eine Essstörung ist kein „Lifestyle“ und nicht einfach  

nur ein „Essensproblem.“ Sie ist eine psychische Erkrankung. Und es gibt 

Hoffnung: Mit Unterstützung ist Veränderung möglich.

WORAN ERKENNE ICH  EINE ESSSTÖRUNG?
FÜR KINDER & JUGENDLICHEKennst du das? Diese Momente, in denen du dich fragst, ob du eigentlich 

„richtig“ bist? Ein Blick in den Spiegel, ein blöder Spruch oder die Bilder,  

die man überall sieht – und plötzlich fühlt sich alles irgendwie falsch an.

Essen, Körper, Selbstbewusstsein – das kann echt kompliziert sein. Vielleicht 

kennst du Gedanken wie: „Warum kann ich nicht einfach normal essen?“ 

„Warum fühle ich mich so?“ Vielleicht betrifft das dich selbst. Oder du 

merkst, dass eine Freundin oder ein Freund darunter leidet. Und vielleicht 

weißt du gerade nicht, ob das noch normal ist oder ob du dir Sorgen  

machen solltest. Wichtig zu wissen: Du bist damit auf keinen Fall allein.FÜR ELTERN UND PÄDAGOG*INNEN
Manchmal verändert sich im Verhalten des Kindes etwas: Es isst anders, 

zieht sich zurück oder wirkt unzufrieden mit sich selbst. Manche Kinder  

sprechen offen darüber, dass sie sich „unwohl“ fühlen – andere behalten 

ihre Sorgen für sich und kämpfen still mit diesen Gedanken. Vielleicht  

fragst du dich als Mutter oder Vater: Ist das noch normal – muss ich mir 

Sorgen machen? Viele Eltern fühlen sich in solchen Momenten hilflos oder 

überfordert – und das ist völlig verständlich. Essstörungen entstehen oft 

leise und unbemerkt. Von außen ist manchmal wenig zu sehen.

Aber eines ist klar: Essstörungen sind keine Phase oder ein Trend.  

Je früher Unterstützung dazukommt, desto besser sind die Chancen –  

und niemand muss diesen Weg allein gehen.

WENN DU DIR ALS ELTERNTEIL ODER PÄDAGOG*IN  

UNSICHER BIST: � Beobachten Sie Veränderungen aufmerksam, ohne zu bewerten  

(z. B. beim Essen, in der Stimmung oder im Verhalten).

 � Sprechen Sie Auffälligkeiten ruhig und offen an – aus der  

Ich-Perspektive, z. B.: „Ich sehe, dass dich gerade etwas belastet.  

Ich mache mir Sorgen, weil mir aufgefallen ist, dass … Wie siehst Du 

das? Was brauchst du vielleicht?“ � Hören Sie zu, ohne sofort Lösungen zu verlangen. Dasein und  

Ernstnehmen sind oft wichtiger als schnelle Antworten.

 � Vermeiden Sie zu Beginn Aussagen über Gewicht, Kalorien oder  

Aussehen. Lenken Sie den Fokus auf Gedanken, Gefühle und das,  

was das Kind gerade beschäftigt. � Scheuen Sie sich nicht, professionelle Unterstützung einzubeziehen 

(z. B. Schulsozialarbeit, Kinderarzt, Beratungsstelle, Kinder- und 

Jugendpsycholog*in). � Achten Sie auch auf sich selbst – die Begleitung kann herausfordernd 

sein, Unterstützung ist auch für Sie erlaubt. 
UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE &  
UND BERATUNGSSTELLEN � Nummer gegen Kummer – anonym & kostenlos:  

116 111 (Kinder- & Jugendtelefon, Mo–Sa) 
0800 111 0 550 (Elterntelefon)  www.nummergegenkummer.de  � Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BiÖG):  

www.bzga-essstoerungen.de  � ANAD e. V. (München, bundesweit beratend):  
Tel.: 089 219 6510 | https://anad.assisto.online/ 

 � Deutsche Gesellschaft für Essstörungen (DGESS): www.dgess.de 

 � Online-Hilfeplattformen:  www.bke-beratung.de/jugendberatung/willkommen  

www.caritas.de/onlineberatung � Anne-Sophie Reißig (Sporttherapeutin M.Sc.)  
Beratung und Begleitung von Familien und Betroffenen   

0176 23111918  https://annereissig.de/hilfefuerelternbeiessstoerungen/ 

https://annereissig.de/1zu1-begleitung-fuer-betroffene/

WICHTIGER HINWEIS:  ESSSTÖRUNGEN SIND INDIVIDUELL
Sie sehen sehr unterschiedlich aus. Nicht alle Betroffenen sehen gleich 

aus oder zeigen dieselben Anzeichen. Manche schränken ihr Essen stark 

ein und brauchen Kontrolle. Andere erleben starke Fressanfälle oder auch 

Phasen, in denen sie die Kontrolle verlieren. Wieder andere wechseln  

zwischen beidem – oder kämpfen vor allem mit vielen Gedanken,  

strengen Regeln und wissen nicht, wie sie fühlen sollen.
Manche treiben extrem viel Sport, andere ziehen sich zurück oder wirken 

nach außen scheinbar „normal“. Entscheidend ist dabei oft nicht das, was 

man sieht, sondern das, was im Inneren passiert: belastende Gedanken, 

Ängste, Überforderung, Unsicherheiten oder auch ein ständiger Druck, 

alles richtig oder perfekt machen zu müssen.Darum gilt: Weniger vergleichen – genauer hinschauen.

Essstörung 8Seiter.indd   1
Essstörung 8Seiter.indd   1
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Eine Stunde: Klima. Zweite Stunde: Digitale
Welt. Große Pause. Dritte Stunde: Medien. 
Vierte Stunde: Alltagskompetenz. Große 
Pause. Fünfte Stunde: Benehmen. Sechste
Stunde: Berufsorientierung. Mittagspause.
Und danach: wenn schon keiner mehr  
zuhört, eine Doppelstunde Glück. 

Nach Frank Vollmer ist dies zwar ein fikti-
ver Stundenplan, aber alle genannten Inhal-
te sind schon einmal als reguläre Schulfächer 
in Deutschland vorgeschlagen worden. Wer 
Nützlichkeit fordert, verwechselt nach Mei-
nung des Autors häufig Bildung mit Ausbil-
dung. In Aachener Zeitung vom 06. 03.

Obwohl es immer weniger junge Menschen
gibt, tummeln sich an Universitäten im-
mer mehr Menschen, die dort nichts zu 
suchen haben. Geisteswissenschaftler oh-
ne Geist, Sprachwissenschaftler ohne
Sprache, Theologen, die sich nicht für 
Gott interessieren und Philosophen ohne
Weisheit und ohne jede Lust am Philoso-
phieren.

Matthias Heine auf www.welt.de (28.11.25) 
über die Entscheidung der Jesuiten Hochschu-
le in München, einen Vortrag des Philosophen 
Sebastian Ostritsch (u.a. „Hegel – der Weltphi-
losoph) aufgrund von Protesten einer Gruppe 
von Studenten abzusagen. Aus der einstigen 
„philosophischen Kaderschmiede der Jesui-
ten“ ist eine Hochschule geworden, die sich 
„immer noch so versteht, aber ihre Angehöri-
gen handeln wie Dünnbrettbohrer, die irgend-
wo den Bachelor in Kulturwissenschaft, Gen-
der Studies oder Postcolonial Studies mehr 
mit linker Frömmigkeit als mit geistiger Bril-
lanz erworben haben“.

Studieren kann man in Deutschland mitt-
lerweile fast alles. An der Universität Kas-
sel widmet man sich beispielsweise der 
Promenadologie, der Spaziergangswissen-
schaft. Kein Scherz. Im Fachbereich Archi-
tektur wird dabei untersucht, wie wir die 
Landschaft um uns herum wahrnehmen, 
während wir gemütlich durch sie hin-
durch schlendern. In Pforzheim wiederum 
kann man Schmuck studieren – nicht nur 
als Accessoire, sondern ganz hochtrabend 
als kulturelles und räumliches Phänomen. 
„Freizeitwissenschaft“ hat die Hochschu-
le in Bremen im Angebot, „Pferdewissen-
schaften“ gibt es in Göttingen, „angewand-
te Sexualwissenschaft“ in Merseburg. Ja, 
das gibt es wirklich.

Julia Ruhs auf www.bild.de: 
Alle studieren, aber wo bleiben die Macher?

Auf oder an allen Produkten stehen die wich-
tigsten Tipps, um sich vor einem Angriff zu 
schützen.	
Diese Hilfsmittel erschweren potenziellen Tä-
tern den Zugang zu einem Getränk (in Flasche 
oder Glas) deutlich. Das Hauptanliegen der Ak-
tion ist aber, eine möglichst große Gruppe über 
die Gefahren von K.O.-Tropfen aufzuklären und 
für einen umsichtigen Umgang mit Getränken in 
der Öffentlichkeit zu werben. Bei vielen Partys, 
Schützenfesten, Stadtteilfesten, Weihnachtsfei-
ern, Abifeiern u. a. kann so eine Aufklärungsak-
tion kurzfristig umgesetzt werden. 
Bestellungen, gerne auch mit Ihrem  
individuellen Eindruck. 

Lass Dich nichtLass Dich nicht  
K.O.-TropK.O.-Tropfenfen

Die erfolgreiche Aktion zum Schutz vor K.O.-Tropfen.

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

  Beispiele im Film:      
  www.drei-w-verlag.de

Oder rufen Sie 
uns an:  
02054-5119. 

K.O.-Tropfen – auch bekannt als Liquid Ecstasy – 
sind geschmack- und geruchlos und werden un-
bemerkt in Getränke gemischt. Innerhalb kurzer 
Zeit wird man teilnahmslos, willenlos und hand-
lungsunfähig. Hinzu kommen können Schwindel, 
Übelkeit, Wahrnehmungsstörungen, Erinnerungs-
lücken und totaler Blackout. 

Die erfolgreiche Aktion   
„Lass dich nicht K.O.-Tropfen“ besteht aus:

■	 Info-Karten mit angehängtem Spikey©

■ 	Plakaten: DIN-A4 | DIN-A3 | DIN-A2

■	 Bierdeckel

■ 	Wiederverwendbare Kunststoff-
	 Kronkorken (mit QR-Code) verpackt in einer
 	 quadratischen Minibox aus Recyclingpapier. 

■ 	Bei allen Produkten: kostenlose Verlinkung 	
	 Ihrer Angebote auf: 
	 www.lassdichnichtkotropfen.de (Hilfe vor Ort) 
	 Hier können auch Ihre individuellen Infos
	 für Hilfe hinterlegt werden – machen Sie mit!  

	


